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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir berufen die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der BASF 
SE am Freitag, den 29. April 2022, 10:00 Uhr, ein. Die Hauptver-
sammlung findet als virtuelle Versammlung ohne physische Präsenz 
der Aktionärinnen und Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten auf 
Grundlage von Artikel 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen 
der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrens-
recht vom 27. März 2020 (COVID-19-Gesetz) in den Geschäftsräumen 
am Sitz der Gesellschaft in Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-
Straße 38, statt.

Die gesamte virtuelle Hauptversammlung wird für Aktionärinnen und 
Aktionäre im Wege der Bild- und Tonübertragung zugänglich sein. 
Nähere Informationen zur Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre 
an der Hauptversammlung finden Sie unter II.

Einladung 
zur ordentlichen 
Hauptversammlung

BASF SE

Ludwigshafen am Rhein



4                            Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der BASF SE

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der BASF SE 
und des gebilligten Konzernabschlusses der BASF-
Gruppe für das Geschäftsjahr 2021; Vorlage der Lagebe-
richte der BASF SE und der BASF-Gruppe für das 
Geschäftsjahr 2021 einschließlich der erläuternden 
Berichte zu den Angaben nach §§ 289 a, 315 a Handels-
gesetzbuch; Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats

  Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresab-
schluss und den Konzernabschluss am 23. Februar 2022 gebilligt. 
Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 Aktiengesetz festge-
stellt. Eine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Tages-
ordnungspunkt 1 ist daher entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen nicht vorgesehen. Die genannten Unterlagen 
sind auf unserer Website unter www.basf.com/hauptver-
sammlung veröffentlicht und dort zugänglich.

2.  Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanz-
gewinns

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn 
des Geschäftsjahres 2021 der BASF SE in Höhe von 
3.928.321.339,23 € eine Dividende von 3,40 € je gewinnbe-
zugsberechtigte Aktie auszuschütten. Bei Annahme dieses  
Ausschüttungsvorschlags beträgt die auf die am Tag der Auf-
stellung des Jahresabschlusses durch den Vorstand (21. Februar 
2022) für das Geschäftsjahr 2021 gewinnbezugsberech- 
tigten 913.445.984 Aktien entfallende Dividendensumme 
3.105.716.345,60 €. 

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den danach verblei-
benden Bilanzgewinn von 822.604.993,63 € in die Gewinnrück-
lage einzustellen.

  Die vorgenannte Anzahl der gewinnbezugsberechtigten Aktien 
berücksichtigt, dass die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Auf-
stellung des Jahresabschlusses 5.032.710 eigene Aktien hält, 
die nach § 71b AktG nicht dividendenberechtigt sind. Die Anzahl 
der gewinnbezugsberechtigten Aktien wird sich aufgrund des 
am 4. Januar 2022 angekündigten und am 11. Januar 2022 
begonnenen Aktienrückkaufs durch die Gesellschaft bis zum 
Zeitpunkt der Hauptversammlung weiter verringern. Vorstand 
und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung einen entspre-
chend angepassten Beschlussvorschlag zur Gewinnverwen-
dung unterbreiten, der unverändert eine Ausschüttung von 3,40 € 
je dividendenberechtigte Aktie sowie entsprechend angepasste 
Beträge für den Gesamtbetrag der Dividende und die Einstellung 
in die Gewinnrücklage vorsehen wird.

  Gemäß § 58 Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz ist der Anspruch auf 
die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss 
folgenden Geschäftstag, das heißt am Mittwoch, den 4. Mai 
2022, fällig.

3.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 
Aufsichtsrats

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des 
Aufsichtsrats der BASF SE für das Geschäftsjahr 2021 Entla-
stung zu erteilen.

4.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 
Vorstands

  Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des  
Vorstands der BASF SE für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung  
zu erteilen.

5.  Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

  Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlung seines 
Prüfungsausschusses – vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Frankfurt am Main, zum Prüfer des Jahresab-
schlusses und des Konzernabschlusses der BASF SE für das 
Geschäftsjahr 2022 zu wählen.

6.  Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungs-
berichts nach § 162 Aktiengesetz

  Nach der Änderung des Aktiengesetzes durch das Gesetz zur 
Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) ist 
von Vorstand und Aufsichtsrat nach Maßgabe von § 162 AktG 
ein Vergütungsbericht zu erstellen, der der Hauptversammlung 
zur Billigung gemäß § 120a Abs. 4 Aktiengesetz vorzulegen ist. 
Den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 und den  
Vermerk über dessen Prüfung durch den Abschlussprüfer finden 
Sie unter Ziffer III. dieser Einladung sowie auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter www.basf.com/verguetungsbericht. 

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vergütungsbericht 
für das Geschäftsjahr 2021 zu billigen.

I.  Tagesordnung

http://www.basf.com/hauptversammlung
http://www.basf.com/hauptversammlung
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7.  Wahl zum Aufsichtsrat

  Die von der Hauptversammlung am 3. Mai 2019 gewählten Auf-
sichtsratsmitglieder Anke Schäferkordt und Franz Fehrenbach 
haben die Niederlegung ihrer Aufsichtsratsmandate zum Ablauf 
der Hauptversammlung 2022 erklärt. 

  Nach § 10 Abs. 4 Satz 2 der Satzung sollen im Fall des Aus-
scheidens eines Aufsichtsratsmitglieds in der jeweils nächsten 
Hauptversammlung nach dem Ausscheiden Ersatzwahlen statt-
finden. Die Wahl erfolgt nach § 10 Abs. 4 Satz 1 der Satzung für 
den Rest der Amtszeit der ausgeschiedenen Mitglieder, das 
heißt bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung 
im Jahr 2024.

  Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß Artikel 40 Absatz 2 und Absatz 
3 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 
2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft, § 17 SE-
Ausführungsgesetz, § 21 Absatz 3 SE-Beteiligungsgesetz und  
§ 10 Ziffer 1 Satz 1 der Satzung aus zwölf Mitgliedern zusam-
men. Von den zwölf Mitgliedern werden sechs Mitglieder von der 
Hauptversammlung gewählt. Die übrigen sechs Mitglieder werden 
gemäß § 10 Ziffer 1 Satz 5 der Satzung i.V.m. den Bestimmungen 
der Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer  
vom 15. November 2007 (SE-Vereinbarung), geändert durch  
die Änderungsvereinbarung vom 25. November 2015, durch die 
Arbeitnehmer bestellt.

  Im Aufsichtsrat müssen gemäß § 17 Absatz 2 Satz 1 SE-Aus- 
führungsgesetz Frauen und Männer mit einem Anteil von min-
destens 30 Prozent vertreten sein. Der Mindestanteil ist vom  
Aufsichtsrat insgesamt zu erfüllen, sofern die Anteilseigner- oder 
die Arbeitnehmerseite der Gesamterfüllung nicht widerspricht. 
Die Seite der Anteilseignervertreter hat der Gesamterfüllung 
widersprochen. Der Mindestanteil ist daher von der Seite der 
Anteilseigner und der Seite der Arbeitnehmer getrennt zu erfüllen 
und beträgt jeweils mindestens zwei Frauen und mindestens 
zwei Männer. In der derzeitigen Besetzung erfüllt der Aufsichtsrat 
mit jeweils zwei Frauen und jeweils vier Männern auf den Seiten 
der Anteilseigner und der Arbeitnehmer diese Mindestanteile.

  Der Aufsichtsrat schlägt basierend auf der Empfehlung des 
Nominierungsausschusses vor,

  a)  Alessandra Genco, Rom/Italien  
    Finanzvorständin der Leonardo SpA

  b)  Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer, Stuttgart
     Vorsitzender des Aufsichtsrats der Robert Bosch 

GmbH und geschäftsführender Gesellschafter der 
Robert Bosch Industrietreuhand KG

  mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 29. April 
2022 als Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat zu wählen. Bei 
der Wahl der vorgeschlagenen Kandidaten wäre der gesetzliche 
Mindestanteil von Frauen und Männern auf der Anteilseignerseite 
weiterhin erfüllt. Die Hauptversammlung ist nicht an die Wahlvor-
schläge gebunden. Unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen 

Kandidaten erfüllt der Aufsichtsrat in seiner Gesamtheit nach Ein-
schätzung des Nominierungsausschusses die vom Aufsichtsrat 
beschlossenen Grundsätze für die Zusammensetzung, ein-
schließlich des Kompetenzprofils, und das Diversitätskonzept des 
Aufsichtsrats. Die Grundsätze für die Zusammensetzung, das 
Kompetenzprofil und das Diversitätskonzept für den Aufsichtsrat 
sind im Corporate-Governance-Bericht 2021 veröffentlicht, der als 
Bestandteil des BASF-Berichts 2021 im Internet unter www.basf.
com/bericht zugänglich ist.

  Nach Einschätzung des Aufsichtsrats sind beide Kandidaten als 
unabhängig einzustufen. Keiner der vorgeschlagenen Kandidaten 
steht in einer einen Interessenkonflikt begründenden persönlichen 
oder geschäftlichen Beziehung zur BASF SE oder eines ihrer Kon-
zernunternehmen, zu den Organen der BASF SE oder zu einem 
wesentlich an der BASF SE beteiligten Aktionär.

  Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung über die Wahlvor-
schläge einzeln abstimmen zu lassen (Einzelwahl).

  Die Lebensläufe der zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten, 
Angaben über Mandate in Aufsichtsräten und vergleichbaren 
Kontrollgremien sowie weitere Informationen sind unter Ziffer IV. 
beigefügt.

8.  Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb 
eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nummer 8 Aktienge-
setz und zu deren weiteren Verwendung mit möglichem 
Ausschluss des Bezugsrechts, einschließlich der Ermäch-
tigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und 
Kapitalherabsetzung

  Die Hauptversammlung hat den Vorstand letztmals im Jahr 2017 
zum Erwerb eigener Aktien ermächtigt. Die Ermächtigung läuft 
am 11. Mai 2022 aus. Daher soll erneut die Möglichkeit geschaffen 
werden, eigene Aktien zu erwerben, um die Kapitalstruktur der 
Gesellschaft weiter optimieren, Kapital an die Aktionäre zurück-
geben und im Interesse der Aktionäre das Ergebnis je Aktie weiter 
erhöhen zu können. 

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu 
fassen:

 a)  Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 28. April 2027 eigene 
Aktien in einem Umfang von bis zu 10 Prozent des zum Zeit-
punkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals der 
Gesellschaft oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum 
Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung 
bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Die erworbenen 
Aktien dürfen zusammen mit anderen Aktien, welche die 
Gesellschaft bereits früher erworben hat und noch besitzt 
oder die ihr nach den §§ 71a ff. Aktiengesetz zuzurechnen 
sind, zu keinem Zeitpunkt 10 Prozent des Grundkapitals 
übersteigen. 

   Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands (i) über die 
Börse, (ii) im Wege eines an alle Aktionäre gerichteten öffent-
lichen Kaufangebots, (iii) im Wege einer öffentlichen Auf- 
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forderung an die Aktionäre zur Abgabe von Verkaufsangeboten  
oder (iv) auf andere Weise nach Maßgabe von § 53a Aktienge-
setz ((ii) und (iii) im Folgenden „öffentliches Erwerbsangebot“).

   Im Falle des Erwerbs über die Börse darf der von der Gesell-
schaft gezahlte Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) 
den am Handelstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten 
Kurs einer BASF-Aktie im Xetra-Handel (oder einem ver-
gleichbaren Nachfolgesystem an der Frankfurter Wertpapier-
börse) um nicht mehr als 10 Prozent über- beziehungsweise 
unterschreiten.

   Bei einem Erwerb im Wege eines öffentlichen Erwerbsange-
bots kann die Gesellschaft einen festen Erwerbspreis oder 
eine Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) 
festlegen, innerhalb der sie bereit ist, Aktien zu erwerben. In 
dem öffentlichen Erwerbsangebot kann die Gesellschaft eine 
Frist für die Annahme oder Abgabe des Angebots und die 
Möglichkeit und die Bedingungen für eine Anpassung der 
Kaufpreisspanne während der Frist im Fall erheblicher Kurs-
veränderungen festlegen. Der Kaufpreis wird im Fall einer 
Kaufpreisspanne anhand der in den Annahme- bzw. Ange-
botserklärungen der Aktionäre genannten Verkaufspreise und 
des nach Beendigung der Angebotsfrist vom Vorstand fest-
gelegten Erwerbsvolumens ermittelt.

   Im Falle eines öffentlichen Kaufangebots darf der angebotene 
Kaufpreis je BASF-Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den 
durchschnittlichen Schlusskurs einer BASF-Aktie im Xetra-
Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem an der 
Frankfurter Wertpapierbörse) an den letzten drei Handelstagen 
vor dem Tag der öffentlichen Ankündigung des Angebots um 
nicht mehr als 10 Prozent über- bzw. unterschreiten. 

   Im Falle einer öffentlichen Aufforderung an die Aktionäre zur 
Abgabe von Verkaufsangeboten darf der auf der Basis der 
abgegebenen Angebote ermittelte Kaufpreis (ohne Erwerbs-
nebenkosten) je BASF-Aktie den durchschnittlichen 
Schlusskurs einer BASF-Aktie im Xetra-Handel (oder einem 
vergleichbaren Nachfolgesystem an der Frankfurter Wertpa-
pierbörse) an den letzten drei Handelstagen vor dem Tag der 
Veröffentlichung der Aufforderung zur Abgabe von Verkaufs-
angeboten um nicht mehr als 10 Prozent über- bzw. unter-
schreiten. 

   Die nähere Ausgestaltung des jeweiligen Erwerbs, insbeson-
dere eines öffentlichen Erwerbsangebots, bestimmt der Vor-
stand. Übersteigt die Anzahl der bei einem öffentlichen 
Erwerbsangebot angedienten Aktien das von der Gesell-
schaft vorgesehene oder nach Ende der Angebotsfrist fest-
gelegte Erwerbsvolumen, kann die Gesellschaft das Andie-
nungsrecht der Aktionäre ausschließen (a) für eine bevorrech-
tigte Berücksichtigung von Andienungen mit geringer 
Stückzahl von bis zu 100 Aktien je Aktionär und (b) für einen 
Erwerb von Aktien nach dem Verhältnis der angedienten 
Aktien.

   Ergeben sich nach Veröffentlichung eines öffentlichen Er-
werbsangebots nicht unerhebliche Kursabweichungen vom 
gebotenen Kauf- beziehungsweise Verkaufspreis oder von 
den Grenzwerten einer etwaigen Kaufpreisspanne, so kann 
das Angebot angepasst werden. In diesem Fall wird auf den 
Schlusskurs im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem an der Frankfurter Wertpapierbörse) am 
dritten Handelstag vor der öffentlichen Ankündigung der 
Anpassung abgestellt. In diesem Fall bezieht sich die 10- 
Prozent-Grenze für das Über- oder Unterschreiten des 
Schlusskurses auf diesen Betrag. 

 
 b)  Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund der vorstehenden 

Ermächtigung erworbenen Aktien der Gesellschaft 

  i.  über die Börse,

  ii.  durch ein an alle Aktionäre gerichtetes Angebot,

  iii.  mit Zustimmung des Aufsichtsrats an Dritte in anderer 
Weise als über die Börse oder durch ein an alle Aktionäre 
gerichtetes Angebot gegen Barzahlung zu einem Preis, 
der den Börsenpreis einer BASF-Aktie zum Zeitpunkt der 
Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet, oder

  iv.  mit Zustimmung des Aufsichtsrats an Dritte gegen Sach-
leistungen, insbesondere im Rahmen eines Erwerbs von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen 
an Unternehmen (einschließlich Aufstockungen) oder im 
Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen, 

  zu veräußern oder zu übertragen. 

   In den unter lit. iii. und iv. genannten Fällen wird das Bezugs-
recht der Aktionäre ausgeschlossen. Der Vorstand darf von 
der Ermächtigung unter lit. iii. nur in der Weise Gebrauch 
machen, dass die Summe der unter Ausschluss des Bezugs-
rechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz veräu-
ßerten eigenen Aktien und der während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung aus einem genehmigten Kapital unter Aus-
schluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 Akti-
engesetz gegen Bareinlage ausgegebenen Aktien insgesamt 
10 Prozent des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, 
und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser 
Ermächtigung noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Er-
mächtigung.

 c)  Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund der Ermächtigung 
erworbenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbe-
schluss einzuziehen und das Grundkapital um den auf  
die eingezogenen Aktien entfallenden Teil des Grundkapitals 
herabzusetzen. Der Vorstand kann die Aktien auch im ver-
einfachten Verfahren ohne Herabsetzung des Grundkapitals 
einziehen, so dass sich durch die Einziehung der Anteil der 
übrigen Aktien am Grundkapital erhöht. Erfolgt die Einziehung 
der Aktien im vereinfachten Verfahren ohne Herabsetzung 
des Grundkapitals, ist der Vorstand zur Anpassung der  
Aktienzahl in der Satzung ermächtigt.
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 d)  Die Ermächtigungen zum Erwerb eigener Aktien, zu ihrer  
Wiederveräußerung und ihrer Einziehung gemäß Ziffer 1 bis 3 
können jeweils ganz oder in Teilen, einmal oder mehrmals, 
ausgeübt werden. Die Ermächtigungen zum Erwerb eigener 
Aktien und zu ihrer Wiederveräußerung können darüber 
hinaus nach Wahl des Vorstands auch durch Gesellschaften 
der BASF-Gruppe oder für Rechnung der Gesellschaft oder 
Gruppengesellschaften durch Dritte ausgeübt werden.  

9.  Beschlussfassung über die Erteilung einer neuen Ermächti-
gung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- und Options-
schuldverschreibungen, zum Ausschluss des Bezugsrechts 
sowie über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2022, die 
Aufhebung des Bedingten Kapitals 2017 und entsprechende 
Änderung der Satzung

  Die von der Hauptversammlung am 12. Mai 2017 unter Tages-
ordnungspunkt 7 beschlossene Ermächtigung zur Ausgabe 
von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen läuft am  
11. Mai 2022 aus. 

  Der Vorstand soll erneut und in ausreichendem Umfang zur 
Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen 
ermächtigt, ein neues Bedingtes Kapital 2022 geschaffen und 
die bestehende Ermächtigung, von der kein Gebrauch gemacht 
wurde, aufgehoben werden. 

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse 
zu fassen:

 a)  Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Options-
schuldverschreibungen und zum Ausschluss des 
Bezugsrechts

  i.   Optionsschuldverschreibungen und Wandelschuldver-
schreibungen 

     Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats in der Zeit bis zum 28. April 2027 einmalig 
oder in Teilbeträgen mehrmals auf den Inhaber oder auf 
den Namen lautende Wandel- und/oder Optionsschuld-
verschreibungen bzw. Kombinationen dieser Instru-
mente (zusammen „Schuldverschreibungen“) mit oder 
ohne Laufzeitbeschränkung im Gesamtnennbetrag von 
bis zu 10.000.000.000 € zu begeben und den Inhabern 
bzw. Gläubigern („Inhaber“) von Schuldverschreibungen 
Wandlungs- bzw. Optionsrechte (auch mit Wandlungs-
pflicht) für bis zu 91.847.800 auf den Namen lautende 
Stückaktien der Gesellschaft („BASF-Aktien“) mit einem 
anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis 
zu 117.565.184 € nach näherer Maßgabe der jeweiligen 
Bedingungen der Schuldverschreibungen zu gewähren 
bzw. aufzuerlegen. Die Schuldverschreibungen können 
gegen Barleistung, aber auch gegen Sacheinlagen, ins-
besondere die Beteiligung an anderen Unternehmen, 
begeben werden. 

       Die Schuldverschreibungen können außer in Euro auch 
– unter Begrenzung auf den entsprechenden Euro-
Gegenwert – in der gesetzlichen Währung eines OECD-
Landes ausgegeben werden. Sie können auch durch ein 
abhängiges Konzernunternehmen der Gesellschaft im 
Sinne von § 18 Aktiengesetz („Tochtergesellschaft“) aus-
gegeben werden. Für diesen Fall wird der Vorstand 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die 
Gesellschaft die vorbehaltlose Garantie für die Schuld-
verschreibungen der Tochtergesellschaft zu übernehmen, 
den Inhabern dieser Schuldverschreibungen Options- 
oder Wandlungsrechte oder -pflichten für BASF-Aktien 
zu gewähren oder ihnen aufzuerlegen und weitere für 
eine erfolgreiche Ausgabe erforderliche Erklärungen und 
Handlungen abzugeben bzw. vorzunehmen. 

  ii.  Options- und Wandlungsrechte
 
     Im Fall der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen 

werden jeder Teilschuldverschreibung ein oder mehrere 
Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber nach näherer 
Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Optionsbe-
dingungen zum Bezug von BASF-Aktien berechtigen 
oder verpflichten. Die betreffenden Optionsscheine können 
von den jeweiligen Teilschuldverschreibungen abtrennbar 
sein. Die Optionsbedingungen können vorsehen, dass 
die Zahlung des Optionspreises auch durch Übertragung 
von Teilschuldverschreibungen (Inzahlungnahme) und 
gegebenenfalls eine bare Zuzahlung erfolgt. Das Bezugs-
verhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags 
bzw. eines unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabe-
preises einer Wandelschuldverschreibung durch den 
jeweils festgesetzten Wandlungspreis für eine BASF-
Aktie; ggfs. kann eine in bar zu leistende Zuzahlung fest-
gesetzt werden. Soweit sich Bruchteile von BASF-Aktien 
ergeben, kann vorgesehen werden, dass diese Bruch-
teile nach Maßgabe der Optionsbedingungen zum 
Bezug ganzer BASF-Aktien aufaddiert werden (ggfs. 
gegen Zuzahlung). 

     Im Fall der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen 
erhalten die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen 
das Recht bzw. haben die Pflicht, ihre Wandelschuldver-
schreibungen nach näherer Maßgabe der vom Vorstand 
festgelegten Wandelschuldverschreibungsbedingungen 
in BASF-Aktien zu wandeln. Das Wandlungsverhältnis 
ergibt sich aus der Division des Nennbetrags oder eines 
unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabepreises einer 
Wandelschuldverschreibung durch den jeweils festge-
setzten Wandlungspreis für eine BASF-Aktie. Das 
Umtauschverhältnis kann auf eine ganze Zahl auf- oder 
abgerundet werden; ferner kann eine in bar zu leistende 
Zuzahlung festgesetzt werden. Im Übrigen kann vorge-
sehen werden, dass Spitzen zusammengelegt und/oder 
in Geld ausgeglichen werden. Die Bedingungen der 
Schuldverschreibungen können ein festes oder variables 
Umtauschverhältnis vorsehen.  
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     Der anteilige Betrag am Grundkapital der je Schuldver-
schreibung zu beziehenden BASF-Aktien darf den Nennbe-
trag der Schuldverschreibungen nicht übersteigen. 

   iii. Wandlungspflicht 

     Die Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen 
können eine Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit 
(oder zu einem früheren Zeitpunkt oder einem bestimmten 
Ereignis) vorsehen. Der anteilige Betrag des Grundkapitals 
der bei Wandlung auszugebenden BASF-Aktien darf den 
Nennbetrag der Wandelschuldverschreibungen nicht 
übersteigen. Die Gesellschaft kann in den Bedingungen 
der Wandelschuldverschreibungen berechtigt werden, 
eine etwaige Differenz zwischen dem Nennbetrag der 
Wandelschuldverschreibung und dem Produkt aus 
Wandlungspreis und Umtauschverhältnis ganz oder teil-
weise in bar auszugleichen. § 9 Absatz 1 Aktiengesetz 
sowie § 199 Absatz 2 Aktiengesetz bleiben unberührt.

   iv. Ersetzungsbefugnis

     Die Anleihebedingungen von Wandel- bzw. Options-
schuldverschreibungen können das Recht der Gesell-
schaft vorsehen, den Inhabern der Schuldverschreibung 
ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen 
Geldbetrags BASF-Aktien zu gewähren. 

     Die Anleihebedingungen von Wandel- bzw. Options-
schuldverschreibungen können auch das Recht der 
Gesellschaft vorsehen, im Fall der Wandlung oder  
Optionsausübung nicht BASF-Aktien zu gewähren, son-
dern einen Geldbetrag zu zahlen, der für die Anzahl der 
andernfalls zu liefernden BASF-Aktien dem volumen-
gewichteten Durchschnittskurs der BASF-Aktie an den 
zehn Börsenhandelstagen im Xetra-Handel (oder einem 
vergleichbaren Nachfolgesystem an der Frankfurter 
Wertpapierbörse) während einer in den Anleihebe- 
dingungen festzulegenden Frist entspricht. 

     Die Bedingungen der Schuldverschreibungen können 
ferner vorsehen, dass die Schuldverschreibungen, die 
mit Optionsrechten oder Wandlungsrechten oder -pflichten 
verbunden sind, nach Wahl der Gesellschaft statt in neue 
BASF-Aktien aus bedingtem Kapital in bereits existierende 
BASF-Aktien gewandelt werden, oder das Optionsrecht 
durch Lieferung solcher BASF-Aktien erfüllt werden 
kann. Die Bedingungen der jeweiligen Schuldverschreibung 
können auch eine Kombination dieser Erfüllungsformen 
vorsehen.

 
   v. Options- und Wandlungspreis

     Der jeweils festzusetzende Wandlungs- oder Optionspreis 
darf 80 Prozent des Kurses der BASF-Aktie im Xetra-
Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem an 
der Frankfurter Wertpapierbörse) nicht unterschreiten. 

Maßgeblich dafür ist der volumengewichtete Durch-
schnittskurs der BASF-Aktie an den zehn Börsenhandels-
tagen vor der endgültigen Entscheidung des Vorstands 
über die Abgabe eines Angebots zur Zeichnung von 
Schuldverschreibungen oder über die Erklärung der 
Annahme durch die Gesellschaft nach einer öffentlichen 
Aufforderung zur Abgabe von Zeichnungsangeboten. Wird 
das Bezugsrecht der Aktionäre nicht ausgeschlossen, 
kann stattdessen auf den Kurs an den Börsenhandels-
tagen während der Bezugsfrist abgestellt werden (mit Aus-
nahme der Tage der Bezugsfrist, die erforderlich sind, um 
den Wandlungs-/Optionspreis gemäß § 186 Abs. 2 Akti-
engesetz fristgerecht bekannt zu machen). In den Fällen 
der Ersetzungsbefugnis und der Wandlungspflicht kann 
der Wandlungs- oder Optionspreis mindestens entweder 
den oben genannten Mindestpreis betragen oder dem 
volumengewichteten Durchschnittskurs der BASF-Aktie 
an mindestens drei Börsenhandelstagen im Xetra-Handel 
(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem an der 
Frankfurter Wertpapierbörse) unmittelbar vor der Ermitt-
lung des Wandlungs-/Optionspreises nach näherer Maß-
gabe der Schuldverschreibungsbedingungen entspre-
chen, auch wenn dieser Durchschnittskurs unterhalb des 
oben genannten Mindestpreises (80 Prozent) liegt. § 9 
Absatz 1 Aktiengesetz sowie § 199 Absatz 2 Aktiengesetz 
bleiben unberührt.

   vi. Verwässerungsschutz

     Die Ermächtigung umfasst auch die Möglichkeit, nach 
näherer Maßgabe der jeweiligen Schuldverschreibungs- 
bzw. Optionsbedingungen in bestimmten Fällen Verwässer- 
ungsschutz zu gewähren oder Anpassungen vorzuneh-
men. Verwässerungsschutz oder Anpassungen können 
insbesondere vorgesehen werden, wenn es während der 
Laufzeit der Schuldverschreibungen bzw. Options-
scheine zu Kapitalveränderungen bei der Gesellschaft 
kommt (etwa einer Kapitalerhöhung bzw. Kapitalherab-
setzung oder einem Aktiensplit), aber auch in Zusam-
menhang mit Dividendenzahlungen, der Begebung  
weiterer Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, 
Umwandlungsmaßnahmen sowie im Fall anderer Ereig-
nisse mit Auswirkungen auf den Wert der Options- bzw. 
Wandlungsrechte, die während der Laufzeit der Schuld-
verschreibungen bzw. der Optionsscheine eintreten (wie 
z.B. einer Kontrollerlangung durch einen Dritten).  
Verwässerungsschutz bzw. Anpassungen können insbe-
sondere durch Einräumung von Bezugsrechten, durch 
Veränderung des Wandlungs- oder Optionspreises 
sowie durch die Veränderung oder Einräumung von  
Barkomponenten vorgesehen werden. § 9 Absatz 1 
Aktiengesetz sowie § 199 Absatz 2 Aktiengesetz bleiben 
unberührt.
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  vii. Bedingungen der Schuldverschreibungen

     Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Bedingungen 
der Schuldverschreibungen bzw. Optionsscheine mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats festzusetzen oder im Ein-
vernehmen mit den Gesellschaftsorganen der jeweils 
ausgebenden Tochtergesellschaft festzulegen, insbe-
sondere Emissionswährung, Zinssatz, Ausgabekurs, 
Laufzeit und Stückelung, Verwässerungsschutzbestim-
mungen, Wandlungs- bzw. Optionspreis sowie Wand-
lungs- bzw. Optionszeitraum.  

  viii. Bezugsrecht

     Soweit den Aktionären nicht der unmittelbare Bezug der 
Schuldverschreibungen angeboten wird, wird ihnen das 
gesetzliche Bezugsrecht in der Weise eingeräumt, dass 
die Schuldverschreibungen von einem Kreditinstitut, 
einem Konsortium von Kreditinstituten oder Unterneh-
men im Sinne von § 186 Absatz 5 Satz 1 Aktiengesetz 
mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Akti-
onären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugs-
recht). Werden Schuldverschreibungen von einer Toch-
tergesellschaft ausgegeben, hat die Gesellschaft die 
Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts für ihre Akti-
onäre nach Maßgabe des vorstehenden Satzes sicher-
zustellen.  

     Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre 
in den folgenden Fällen auszuschließen:

    a.  sofern die Schuldverschreibungen gegen Barleistung 
begeben werden und der Ausgabepreis für eine 
Schuldverschreibung nach pflichtgemäßer Ein-
schätzung des Vorstands deren nach anerkannten 
finanzmathematischen Methoden ermittelten theo-
retischen Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. 
Der rechnerische Anteil am Grundkapital, der auf 
BASF-Aktien entfällt, die aufgrund von Schuldver-
schreibungen auszugeben oder zu gewähren sind, 
welche unter dieser Ermächtigung unter Ausschluss 
des Bezugsrechts ausgegeben werden, darf 10 Pro-
zent des Grundkapitals weder zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch – falls 
dieser Wert geringer ist – zum Zeitpunkt der Ausnut-
zung dieser Ermächtigung überschreiten. Auf diese 
Höchstgrenze von 10 Prozent des Grundkapitals 
sind BASF-Aktien anzurechnen, die während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt 
ihrer Ausnutzung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts gemäß § 71 Absatz 1 Nummer 8 Satz 5 
i.V.m. § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz veräußert 
werden. Ferner sind auf diese Begrenzung von 10 
Prozent des Grundkapitals diejenigen BASF-Aktien 
anzurechnen, die während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung 

aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des 
Bezugsrechts gemäß § 203 Absatz 2 Satz 1 i.V.m. 
§ 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegeben 
werden, 

    b.  soweit dies für Spitzenbeträge erforderlich ist, die 
sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben,  

    c.  soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von 
bereits zuvor ausgegebenen Schuldverschrei-
bungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. 
-pflichten auf BASF-Aktien ein Bezugsrecht in dem 
Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung 
dieser Rechte bzw. Erfüllung dieser Pflichten als 
Aktionär zustünde,

    d.  sofern die Schuldverschreibungen gegen Sachein-
lagen bzw. -leistungen, insbesondere im Rahmen 
von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum 
(auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Betrie-
ben, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder son-
stigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen 
auf den Erwerb von Vermögensgegenständen ein-
schließlich Forderungen gegen die Gesellschaft 
oder ihre Tochtergesellschaften ausgegeben werden.

     Die Ausgabe von Schuldverschreibungen gegen Bar- 
oder Sacheinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts 
darf nach dieser Ermächtigung nur erfolgen, wenn die 
Summe der neuen BASF-Aktien, die aufgrund solcher 
Schuldverschreibungen auszugeben sind, rechnerisch 
einen Anteil von insgesamt 20 Prozent des Grundkapi-
tals nicht überschreitet, und zwar weder zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch – falls 
dieser Wert geringer ist – zum Zeitpunkt der Ausnutzung 
dieser Ermächtigung. Auf diesen Höchstbetrag von  
20 Prozent sind eigene Aktien anzurechnen, die während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung auf Grundlage anderer 
Kapitalmaßnahmen unter Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre ausgegeben wurden. Hierzu zählen insbe-
sondere Aktien, die aus genehmigtem Kapital oder auf-
grund einer während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
auf der Grundlage der Ausnutzung einer anderen 
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts 
begebenen Schuldverschreibung auszugeben oder zu 
gewähren sind. 

  b) Aufhebung des Bedingten Kapitals 2017

     Das von der Hauptversammlung am 12. Mai 2017 unter 
Tagesordnungspunkt 7 beschlossene, in § 5 Abs. 9 der 
Satzung geregelte Bedingte Kapital 2017 in Höhe von 
117.565.184 € wird aufgehoben.  
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  c) Schaffung eines Bedingten Kapitals 2022

      Das Grundkapital wird um bis zu 117.565.184 € durch 
Ausgabe von bis zu 91.847.800 neuen, auf den Namen 
lautenden BASF-Aktien bedingt erhöht („Bedingtes 
Kapital 2022“). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der 
Gewährung von Aktien an die Inhaber von Wandel-
schuldverschreibungen oder Optionsscheinen aus Opti-
onsschuldverschreibungen, die aufgrund der von der 
Hauptversammlung am 29. April 2022 beschlossenen 
Ermächtigung des Vorstands bis zum 28. April 2027 von 
der Gesellschaft oder einer Tochtergesellschaft ausge-
geben werden, nach Maßgabe der jeweils geltenden 
Schuldverschreibungsbedingungen. 

     Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durch-
zuführen, wie die Inhaber von Wandelschuldverschrei-
bungen oder von Optionsscheinen aus Optionsschuld-
verschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung des 
Vorstands gemäß lit. a) von der Gesellschaft oder einer 
Tochtergesellschaft bis zum 28. April 2027 begeben  
werden, von ihrem Wandlungs- oder Optionsrecht 
Gebrauch machen, ihrer Wandlungs- oder Options-
pflicht genügen und soweit nicht andere Erfüllungs-
formen zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe 
der neuen BASF-Aktien erfolgt zu den nach Maßgabe des 
vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses in 
den Schuldverschreibungs- bzw. Optionsbedingungen 
jeweils zu bestimmenden Wandlungs- oder Optionsprei-
sen. Die aufgrund dieser Bestimmung ausgegebenen 
neuen BASF-Aktien nehmen von Beginn des Geschäfts-
jahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil.

     Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung 
der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

  d) Satzungsänderung

     § 5 Abs. 9 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

    „9.  Das Grundkapital ist um bis zu 117.565.184 € durch 
Ausgabe von bis zu 91.847.800 neuen Aktien 
bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird 
nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Wan-
delschuldverschreibungen oder von Optionsscheinen 
aus Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund 
der Ermächtigung des Vorstands durch die Haupt-
versammlung vom 29. April 2022 von der Gesell-
schaft oder von einer Tochtergesellschaft bis zum 
28. April 2027 begeben werden, von ihrem Wand-
lungs- oder Optionsrecht Gebrauch machen oder, 
soweit sie zur Wandlung bzw. Optionsausübung 
verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung 
bzw. Optionsausübung erfüllen und soweit nicht 
andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt 
werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu 

den nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten 
Ermächtigungsbeschlusses in den Schuldverschrei-
bungs- bzw. Optionsbedingungen jeweils zu 
bestimmenden Wandlungs- oder Optionspreisen 
(„Bedingtes Kapital 2022“). Die aufgrund dieser 
Bestimmung ausgegebenen Aktien nehmen von 
Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, 
am Gewinn teil. Der Vorstand wird ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzel-
heiten der Durchführung der bedingten Kapitaler-
höhung festzusetzen.“

  e) Ermächtigung zur Satzungsanpassung

      Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, § 5 Ziffer 9 der Satzung 
entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des Bedingten 
Kapitals 2022 anzupassen sowie alle sonstigen damit in 
Verbindung stehenden Anpassungen der Satzung vorzu-
nehmen, die nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt 
für den Fall der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur 
Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschrei-
bungen nach Ablauf der Ermächtigungsfrist sowie für den 
Fall der Nicht- oder nicht vollumfänglichen Ausnutzung des 
Bedingten Kapitals 2022 nach Ablauf sämtlicher Wand-
lungs- oder Optionsfristen.
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1.  Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionär- 
innen und Aktionäre

  Der Vorstand der Gesellschaft hat entschieden, auch die diesjährige 
ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft als virtuelle 
Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionärinnen 
und Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten in den Geschäftsräumen 
der Gesellschaft in Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-Straße 
38, abzuhalten. Der Vorstand macht damit von den gesetzlichen 
Vorgaben zur Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung 
nach Art. 2 § 1 Abs. 1, Abs. 2 des COVID-19-Gesetzes in der 
durch das Gesetz zur weiteren Verkürzung des Restschuldbe-
freiungsverfahrens und zur Anpassung pandemiebedingter  
Vorschriften im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und 
Stiftungsrecht sowie im Miet- und Pachtrecht vom 22. Dezember 
2020 (COVID-19-Änderungsgesetz) geänderten Fassung 
Gebrauch, dessen Geltung durch das Gesetz zur Errichtung 
eines Sondervermögens „Aufbauhilfe 2021“ und zur vorüber-
gehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wegen Stark-
regenfällen und Hochwassern im Juli 2021 sowie zur Änderung 
weiterer Gesetze vom 10. September 2021 bis zum 31. August 
2022 (COVID-19-Maßnahmengesetz) verlängert wurde. 

  Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat diesem Beschluss des  
Vorstands gemäß Art. 2 § 1 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 6 COVID-
19-Gesetz zugestimmt. 

  Eine physische Anwesenheit von Aktionärinnen und Aktionären 
oder ihrer Bevollmächtigten in der Hauptversammlung ist damit 
ausgeschlossen.

  Die Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung 2022 als 
virtuelle Hauptversammlung nach Maßgabe des COVID-19- 
Gesetzes und des COVID-19-Änderungsgesetzes führt zu Modi-
fikationen in den Abläufen der Hauptversammlung sowie bei den 
Rechten der Aktionärinnen und Aktionäre: 

 –  Die Hauptversammlung wird für alle Aktionärinnen und Aktio-
näre vollständig in Bild und Ton im Online-Service unter www.
basf.com/hv-service live übertragen. 

 –  Das Stimmrecht können alle angemeldeten Aktionärinnen 
und Aktionäre durch schriftliche Briefwahl, im Wege der elek-
tronischen Briefwahl sowie durch Vollmachtserteilung an die 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder 
an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen und Stimmrechtsbe-
rater ausüben. 

 –  Zur Hauptversammlung angemeldete Aktionärinnen und  
Aktionäre können bis einen Tag vor der Hauptversammlung 
Fragen bei der Gesellschaft über den Online-Service unter 
www.basf.com/hv-service einreichen. 

 –  Die bei der Gesellschaft nach Maßgabe der §§ 126, 127 Akti-
engesetz eingereichten Gegenanträge und Wahlvorschläge 
gelten als in der Versammlung gestellt und werden von der 
Gesellschaft dementsprechend behandelt.

 –  Aktionärinnen und Aktionäre, die ihr Stimmrecht ausgeübt 
haben, können während der Dauer der Hauptversammlung 
über den Online-Service unter www.basf.com/hv-service 
Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung ein-
legen.

  Der Vorstand der Gesellschaft hat darüber hinaus beschlossen, 
von der Möglichkeit der verkürzten Einberufungsfrist nach Art. 2  
§ 1 Abs. 3 Satz 1 COVID-19-Gesetz keinen Gebrauch zu machen, 
sondern die Hauptversammlung innerhalb der allgemeinen Frist 
des Aktiengesetzes einzuberufen. Damit einhergehend finden 
auch die übrigen verkürzten Fristen nach Art. 2 § 1 Abs. 3 Satz  
1 COVID-19-Gesetz keine Anwendung.

  Wir bitten alle Aktionärinnen und Aktionäre um besondere 
Beachtung der nachstehenden Hinweise zur Anmeldung 
zur Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts 
sowie zu den weiteren Aktionärsrechten einschließlich 
der jeweils anwendbaren Fristen.

2.   Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung als Voraus-
setzung für die Ausübung der Aktionärsrechte  

  Zur Ausübung der Aktionärsrechte, einschließlich des Stimm-
rechts und des Fragerechts, sind ausschließlich diejenigen 
Aktionärinnen und Aktionäre – persönlich oder durch Bevoll-
mächtigte – berechtigt, die sich für die Hauptversammlung am  
29. April 2022 beim Vorstand der Gesellschaft bis spätestens 
Freitag, den 22. April 2022, entweder unter der Anschrift

   Hauptversammlung BASF SE
 c/o ADEUS Aktienregister-Service-GmbH
 20784 Hamburg
 Deutschland
 Telefax:   +49 89 2070 37951
 E-Mail:   hv-service@basf.com

  oder im Internet gemäß dem von der Gesellschaft festgelegten 
Verfahren unter

 www.basf.com/hv-service

  angemeldet haben und die für die angemeldeten Aktien im  
Aktienregister eingetragen sind. Für die Ausübung von Teil-
nahme- und Stimmrechten ist der am Ende des 22. April 2022 
im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgeblich.

  Aktionärinnen und Aktionäre, die die Anmeldung über das Internet 
vornehmen möchten, benötigen hierfür ihre Aktionärsnummer 
und das zugehörige Zugangspasswort. Diejenigen Aktionärinnen 
und Aktionäre, die für den E-Mail-Versand der Einberufung zur 
Hauptversammlung registriert sind, erhalten mit der Einberu-
fungs-E-Mail zur Hauptversammlung ihre Aktionärsnummer und 
müssen ihr bei der Registrierung selbst gewähltes Zugangspass-
wort verwenden. Alle übrigen im Aktienregister eingetragenen 
Aktionärinnen und Aktionäre erhalten ihre Aktionärsnummer und 
ihr Zugangspasswort mit dem Einberufungsschreiben zur Haupt-
versammlung per Post übersandt.

  Ist ein Intermediär im Aktienregister eingetragen, so kann er das 
Stimmrecht für Aktien, die ihm nicht gehören, nur aufgrund einer 
Ermächtigung der Aktionärin bzw. des Aktionärs ausüben.

  

II.  Weitere Angaben und Hinweise zur Hauptversammlung
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  Anträge auf Umschreibungen im Aktienregister, die der Gesell-
schaft nach dem Ende des 22. April 2022 (maßgeblicher 
Bestandsstichtag, auch Technical Record Date genannt) bis zum 
Ende der Hauptversammlung am 29. April 2022 zugehen, werden 
im Aktienregister der Gesellschaft erst mit Wirkung nach der 
Hauptversammlung am 29. April 2022 vollzogen.

  Inhaber von American Depositary Shares (ADS) erhalten die 
Unterlagen zur Vollmachtserteilung von der Bank of New York 
Mellon (Depositary).

  Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung 
nicht blockiert; Aktionärinnen und Aktionäre können deshalb über 
ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung weiterhin frei verfügen.

3. Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung

  Für alle Aktionärinnen und Aktionäre wird die gesamte Hauptver-
sammlung am 29. April 2022 ab 10:00 Uhr live im Online-Service 
unter www.basf.com/hv-service in Bild und Ton übertragen. 
Die Eröffnung der Hauptversammlung durch den Versamm-
lungsleiter sowie die Rede des Vorstandsvorsitzenden der 
Gesellschaft werden am 29. April 2022 für jedermann zugänglich 
unter www.basf.com/hauptversammlung live im Internet 
übertragen und stehen auch nach der Hauptversammlung als 
Aufzeichnung zur Verfügung.

4.  Verfahren der Stimmabgabe einschließlich der Stimm-
rechtsvertretung

  Stimmabgabe durch Briefwahl
  Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Stimmen schriftlich 

oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben, ohne an 
der Hauptversammlung teilzunehmen („Briefwahl“). Für die 
Stimmrechtsausübung ist eine rechtzeitige Anmeldung zur virtu-
ellen Hauptversammlung erforderlich, das heißt bis 22. April 
2022, 24:00 Uhr (siehe oben unter „Anmeldung zur virtuellen 
Hauptversammlung als Voraussetzung für die Ausübung der 
Aktionärsrechte“). 

  Die Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl erfolgt über den 
Online-Service unter www.basf.com/hv-service unter Nutzung 
des dort enthaltenen Online-Formulars. Die Stimmabgabe per 
elektronischer Briefwahl einschließlich einer Änderung der 
Stimmabgabe über den Online-Service ist bis zum Schluss der 
Abstimmung möglich. Der Schluss der Abstimmung wird vom 
Versammlungsleiter auf einen Zeitpunkt nach Beendigung der 
Fragenbeantwortung durch den Vorstand festgelegt und in der 
Bild- und Tonübertragung angekündigt.

  Erfolgt die Stimmabgabe durch schriftliche Briefwahl, muss 
diese bis 28. April 2022 (Tag des Zugangs) bei der folgenden 
Anschrift zugegangen sein:

 

   Hauptversammlung BASF SE
 c/o ADEUS Aktienregister-Service-GmbH
 20784 Hamburg
 Deutschland
 Telefax:   +49 89 2070 37951
 E-Mail:   hv-service@basf.com

  Bei Stimmabgabe durch schriftliche Briefwahl ist eine Änderung 
der Stimmabgabe auch nach Ablauf der oben genannten Frist 
über den Online-Service unter www.basf.com/hv-service noch 
bis zum Schluss der Abstimmung in der Hauptversammlung 
möglich.

  Für einen Widerruf der Stimmabgabe durch Briefwahl gelten die 
vorstehenden Angaben zu den Möglichkeiten der Übermittlung 
und zu den Fristen entsprechend. Möchte ein Aktionär trotz 
bereits erfolgter Stimmabgabe durch Briefwahl sein Stimmrecht in 
der Hauptversammlung über einen Vertreter ausüben, so ist dies 
möglich, gilt aber als Widerruf der im Wege der Briefwahl erfolgten 
Stimmabgabe.

  Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen und 
Stimmrechtsberater gemäß § 134a Aktiengesetz sowie diesen 
gemäß § 135 Abs. 8 Aktiengesetz gleichgestellte Personen können 
sich der Briefwahl bedienen.

  Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter
  Die Aktionärinnen und Aktionäre können sich durch die von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in der Hauptver-
sammlung vertreten lassen. Die Stimmrechtsvertreter können in 
Textform oder im Internet über den Online-Service unter www.
basf.com/hv-service bevollmächtigt werden. Vollmachtsertei-
lungen und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter einschließlich 
der Änderung von Weisungen sind über den Online-Service 
unter www.basf.com/hv-service bis zum Schluss der Abstim-
mung möglich. Bitte beachten Sie, dass auch in diesem Fall für 
eine rechtzeitige Anmeldung bis 22. April 2022, 24:00 Uhr (siehe 
oben unter „Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung als 
Voraussetzung für die Ausübung der Aktionärsrechte“) Sorge zu 
tragen ist. Als jeweils einzelvertretungsberechtigte Stimmrechts-
vertreter wurden Beatriz Rosa Malavé und Annette Buchen 
benannt. Die Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht aus-
schließlich auf der Grundlage der von der Aktionärin bzw. dem 
Aktionär erteilten Weisungen aus. Sollte zu einem Tagesord-
nungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu 
erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Unterpunkt. 
Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur  
Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungs-
beschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen ent-
gegennehmen. 

  Stimmabgabe durch Bevollmächtigte
  Neben der Briefwahl und der Stimmabgabe durch die Stimm-

rechtsvertreter können Aktionärinnen und Aktionäre ihr Stimm-
recht auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. einen Interme-
diär, eine Aktionärsvereinigung oder einen Stimmrechtsberater, 
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ausüben lassen. Auch in diesem Fall ist für eine rechtzeitige 
Anmeldung bis 22. April 2022, 24:00 Uhr (siehe oben unter 
„Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung als Voraussetzung 
für die Ausübung der Aktionärsrechte“) durch den Aktionär oder 
den Bevollmächtigten Sorge zu tragen. 

  Im Fall der Bevollmächtigung eines Intermediärs, einer Aktionärs-
vereinigung, eines Stimmrechtsberaters oder einer sonstigen in  
§ 135 Absatz 8 Aktiengesetz genannten Person richtet sich die 
Form der Vollmacht nach dem entsprechenden Angebot zur 
Ausübung des Stimmrechts durch den Bevollmächtigten. 

  Auch die Bevollmächtigten können das Stimmrecht in der 
Hauptversammlung nur durch Briefwahl oder durch Bevollmäch-
tigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
ausüben.

  Eine Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmäch-
tigung gegenüber der Gesellschaft können der Gesellschaft bis 
28. April 2022 (Tag des Zugangs) an die Anschrift 

 
  Hauptversammlung BASF SE
 c/o ADEUS Aktienregister-Service-GmbH
 20784 Hamburg
 Deutschland
 Telefax:   +49 89 2070 37951
 E-Mail:   hv-service@basf.com

  übermittelt werden. Vollmachten können darüber hinaus im 
Internet gemäß dem von der Gesellschaft festgelegten Verfahren 
unter www.basf.com/hv-service bis zum Schluss der Abstim-
mung erteilt werden. 

  Diejenigen Intermediäre, Aktionärsvereinigungen und Stimm-
rechtsberater, die am Online-Service der Gesellschaft teilnehmen, 
können auch im Internet gemäß dem von der Gesellschaft  
festgelegten Verfahren im Online-Service unter www.basf.com/
hv-service bevollmächtigt werden.

  
5.  Von der Gesellschaft angebotene Formulare für Anmel-

dung und Vollmachtserteilung

  Für die Anmeldung oder die Vollmachtserteilung kann das von 
der Gesellschaft hierfür bereitgestellte Formular verwendet werden. 
Aktionärinnen und Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen 
sind und sich nicht für den E-Mail-Versand der Hauptversamm-
lungseinladung registriert haben, erhalten das Formular per Post 
zugesandt. Aktionärinnen und Aktionäre, die im Aktienregister 
eingetragen und für den E-Mail-Versand der Hauptversamm-
lungseinladung registriert sind, können über den in der E-Mail 
enthaltenen Link den Online-Service unter www.basf.com/ 
hv-service aufrufen und über diesen die Anmeldung und  
Vollmachtserteilung vornehmen. Das Anmelde- und Vollmachts-
formular steht ebenfalls unter www.basf.com/hv-service zur 
Verfügung.

  6.  Fragerecht der Aktionäre gemäß Artikel 2 § 1 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 3 COVID-19-Gesetz i.V.m. Artikel 11 Ziffer 1 a) und b) 
COVID-19-Änderungsgesetz 

  Zur Hauptversammlung angemeldete Aktionärinnen und Aktio-
näre können ihr Fragerecht gemäß Art. 2 § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
und Satz 2 COVID-19-Gesetz i.V.m. Art. 11 Ziffer 1 a) und b) 
COVID-19-Änderungsgesetz im Wege der elektronischen Kom-
munikation ausüben. Der Vorstand hat dazu festgelegt, dass 
Fragen vom 11. April 2022, 09:00 Uhr, bis spätestens einen Tag 
vor der Versammlung, das heißt bis 27. April 2022, 24:00 Uhr, im 
Wege elektronischer Kommunikation über den Online-Service 
unter www.basf.com/hv-service unter Nutzung des dort ent-
haltenen Online-Formulars einzureichen sind. Nachfragen in der 
Hauptversammlung sind nicht möglich. 

  Nach Maßgabe von Art. 2 § 1 Abs. 2 Satz 2 COVID-19-Gesetz 
i.V.m. Art. 11 Ziffer 1 a) und b) COVID-19-Änderungsgesetz steht 
es im pflichtgemäßen, freien Ermessen des Vorstands, wie er 
Fragen beantwortet. Der Vorstand behält sich insofern insbeson-
dere vor, eingereichte Fragen einzeln oder mehrere Fragen 
zusammengefasst zu beantworten und die Reihenfolge der 
Beantwortung im Interesse aller Aktionärinnen und Aktionäre zu 
bestimmen. Fragen in Fremdsprachen werden nicht berücksichtigt. 

  Fragen haben sich auf Angelegenheiten der Gesellschaft, die 
rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu 
einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des  
Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen 
Unternehmen zu beziehen, soweit dies zur sachgemäßen Beur-
teilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist.

  Im Rahmen der Fragenbeantwortung behält sich der Vorstand 
vor, Fragesteller namentlich zu benennen, sofern der Fragesteller 
der namentlichen Nennung nicht ausdrücklich widersprochen 
hat. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter 
www.basf.com/hauptversammlung. 

  Zur Hauptversammlung angemeldete Aktionärinnen und Aktionäre 
können ihre Fragen elektronisch über den Online-Service unter 
www.basf.com/hv-service unter Nutzung des dort enthaltenen 
Online-Formulars an die Gesellschaft übermitteln. Das Online-
Formular zur Fragenübermittlung ist vom 11. April 2022, 09:00 
Uhr, bis 27. April 2022, 24:00 Uhr, freigeschaltet.

 

http://www.basf.com/hv-service
http://www.basf.com/hv-service
http://www.basf.com/hv-service
http://www.basf.com/hv-service
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7. Beiträge von Aktionärinnen und Aktionären 

  Zur Hauptversammlung angemeldeten Aktionärinnen und Aktio-
nären wird darüber hinaus die Möglichkeit eingeräumt, im Wege 
der elektronischen Kommunikation über den Online-Service unter 
www.basf.com/hv-service unter Nutzung des dort enthaltenen 
Online-Formulars Beiträge in Textform an die Gesellschaft zu 
übermitteln. Die Anzahl der Einreichungen ist auf einen Beitrag je 
Aktionär mit einer Gesamtlänge von höchstens 5.000 Zeichen 
beschränkt. Einreichungen sind unter der Schaltfläche „Beitrag 
einreichen“ möglich. Die Beiträge werden allen Aktionärinnen und 
Aktionären im Online-Service unter Namensnennung des ein- 
reichenden Aktionärs zugänglich gemacht. Widerspricht der Akti-
onär der Namensnennung, wird der Beitrag nicht zugänglich 
gemacht bzw. wieder gelöscht. Die Gesellschaft behält sich 
zudem vor, insbesondere Beleidigungen oder strafrechtlich rele-
vante Aussagen nicht zu veröffentlichen. Weiterhin behält sich die 
Gesellschaft vor, auch schon vor der Hauptversammlung eine 
Gegendarstellung zu einzelnen Beiträgen zu veröffentlichen.

  Die so eingereichten Aktionärsbeiträge können von allen Aktionär-
innen und Aktionären über den Online Service unter www.basf.
com/hv-service unter der Schaltfläche „Eingereichte Aktionärs-
beiträge“ nach der Einreichung bis zum Ende der Hauptversamm-
lung eingesehen werden. 

  Wir bitten alle Aktionärinnen und Aktionäre zu beachten, dass  
Fragen ausschließlich über die entsprechende Schaltfläche „Frage 
einreichen“ im Online-Service einzureichen sind. Etwaig als  
Beiträge eingereichte oder in Beiträgen enthaltene Fragen werden 
von der Gesellschaft nicht beantwortet. 

  Das Online-Formular zur Einreichung von Beiträgen ist vom  
11. April 2022, 09:00 Uhr bis 27. April 2022, 24:00 Uhr freige-
schaltet.

8.  Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung

  Aktionärinnen und Aktionäre, die ihr Stimmrecht – persönlich oder 
durch Bevollmächtigte – ausgeübt haben, können Widerspruch 
gegen Beschlüsse der Hauptversammlung erklären. Widersprüche 
sind elektronisch über den Online-Service unter www.basf.com/
hv-service unter Nutzung des dort enthaltenen Online-Formulars 
zu übermitteln. Widersprüche sind ab dem Beginn der Hauptver-
sammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter 
möglich. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können keine 
Widersprüche gegen Beschlüsse der Hauptversammlung zu Proto-
koll des die Hauptversammlung beurkundenden Notars erklären.

9.  Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer 
Minderheit gemäß Artikel 56 Satz 2 und Satz 3 der Verord-
nung (EG) Nr. 2157/2001 (SE-Verordnung), § 50 Absatz 2 
SE-Ausführungsgesetz (SEAG), § 122 Absatz 2 Aktiengesetz 

  Aktionärinnen und Aktionäre, deren Anteile zusammen den 
zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag 
von 500.000 € (das entspricht 390.625 Stückaktien) erreichen, 
können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung 
gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegen-
stand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage bei-
liegen. Das Verlangen muss der Gesellschaft bis zum Ablauf 
des 29. März 2022 zugegangen sein. Bekannt zu machende 
Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht 
bereits mit der Einberufung bekannt gemacht werden – unver-
züglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger und 
im Internet unter www.basf.com/hauptversammlung veröf-
fentlicht und bekannt gemacht.

10.  Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß Artikel 
56 Satz 2 und Satz 3 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 (SE-
Verordnung), § 50 Absatz 2 SE-Ausführungsgesetz (SEAG), §§ 
126 Absatz 1 und 127 Aktiengesetz i.V.m. Artikel 11 Ziffer 1 b) 
COVID-19-Änderungsgesetz

  Gegenanträge mit Begründung gegen einen Vorschlag von  
Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der 
Tagesordnung und Wahlvorschläge zur Wahl von Aufsichtsrats-
mitgliedern oder Abschlussprüfern sind ausschließlich an die 
nachstehende Adresse zu richten. Anderweitig adressierte 
Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

 BASF SE
 CL/G – D 100
 67056 Ludwigshafen
 Deutschland
 Telefax:   +49 621 60-6643693
 oder    +49 621 60-6647843
 E-Mail:   hv2022@basf.com

  Bis spätestens zum Ablauf des 14. April 2022 bei vorstehender 
Adresse mit Nachweis der Aktionärseigenschaft eingegangene 
Gegenanträge und Wahlvorschläge, die nach dem Aktiengesetz 
zugänglich zu machen sind, werden im Internet unter www.
basf.com/hauptversammlung unverzüglich veröffentlicht. 
Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls 
unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

  Die so veröffentlichten Gegenanträge gelten nach Art. 2 § 1 Abs. 
2 Satz 2 COVID-19-Gesetz i.V.m. Art. 11 Ziffer 1 b) COVID-
19-Änderungsgesetz als in der Hauptversammlung mündlich 
gestellt, wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag 
unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur 
Hauptversammlung angemeldet ist, und werden von der Gesell-
schaft entsprechend behandelt. Das Recht des Versammlungs-
leiters, zuerst über die Vorschläge der Verwaltung abstimmen zu 
lassen, bleibt hiervon unberührt.

http://www.basf.com/hv-service
http://www.basf.com/hv-service


15                            Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der BASF SE

11. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
  Die Gesamtzahl der von der Gesellschaft ausgegebenen Stück-

aktien beträgt 918.478.694. Unter Berücksichtigung der am Tag 
der Aufstellung des Jahresabschlusses durch den Vorstand (21. 
Februar 2022) von der Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien 
sind 913.445.984 Stückaktien teilnahme- und stimmberechtigt.

12. Informationen auf der Website der Gesellschaft

  Diese Einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich zu 
machenden Unterlagen und Anträge von Aktionären sowie  
weitere nach § 124a Aktiengesetz zu veröffentlichende Informa-
tionen stehen auf der Website der Gesellschaft unter www.basf.
com/hauptversammlung zur Verfügung. Die Einberufung der 
Hauptversammlung ist im Bundesanzeiger vom 18. März 2022 
veröffentlicht. Informationen zum Datenschutz sind auf der vor-
genannten Website der Gesellschaft verfügbar.

13. BASF-Bericht 2021 und weitere Unterlagen

  Die in Punkt 1 der Tagesordnung genannten Berichte und 
Abschlüsse sowie weitere Unterlagen zur Hauptversammlung 
2022 sind im Internet unter www.basf.com/hauptversamm-
lung veröffentlicht und dort zugänglich. 

http://www.basf.com/hauptversammlung
http://www.basf.com/hauptversammlung
http://www.basf.com/hauptversammlung
http://www.basf.com/hauptversammlung
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Gemäß § 162 Aktiengesetz (AktG) erstellen Vorstand und Aufsichtsrat 
der börsennotierten Gesellschaft jährlich einen klaren und verständli-
chen Bericht. Der Vergütungsbericht beschreibt die Grundzüge des 
Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands und des Auf-
sichtsrats und gibt für gegenwärtige und frühere Mitglieder des Vor-
stands und des Aufsichtsrats individualisiert über die im Geschäftsjahr 
2021 gewährte und geschuldete Vergütung Auskunft. 

Die Darstellung der Vergütung des Vorstands umfasst die erforderli-
chen Angaben nach den Vorgaben des § 162 AktG sowie den anzu-
wendenden Rechnungslegungsvorschriften (HGB, IFRS). Ferner wird 
den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex 
(DCGK) in der Fassung vom 16. Dezember 2019 entsprochen.

Das bestehende Vorstandsvergütungssystem wurde der Hauptver-
sammlung am 18. Juni 2020 gemäß § 120a (1) AktG vorgelegt und 
mit einer Mehrheit von 92,69 % gebilligt. Es findet seit dem 1. Januar 
2020 Anwendung für alle gegenwärtigen Vorstandsmitglieder.

Vergütung des Vorstands

Grundsätze
Die Vergütung des Vorstands orientiert sich an der Größe, Komplexität 
und wirtschaftlichen Lage des Unternehmens sowie an der Leistung 
des Gesamtvorstands. Durch ihre Ausgestaltung soll sie einen Beitrag 
für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg und die Erreichung stra-
tegischer Unternehmensziele leisten. Die im Rahmen der BASF-Strategie 
kommunizierten langfristigen strategischen Ziele bilden dabei wichtige 
Leistungsgrößen für die kurzfristige und langfristige variable Vergütung 
und fördern so die nachhaltige und langfristige Entwicklung der Ge-
sellschaft im Sinne des § 87 (1) Satz 2 AktG.

 –  Das strategische Ziel „Ertrag“ stellt auf einen über dem Kapitalkos-
tensatz liegenden jährlichen Return on Capital Employed (ROCE) 
ab. Der ROCE dient bei der Ermittlung des Performance-Bonus 
(Short-Term-Incentive, STI) als maßgebliche Kennziffer.

 – Die strategischen Ziele „Wachstum“, „Profitabilität“ und „Nach-
haltigkeit“ werden in dem Long-Term-Incentive (LTI)-Programm 
abgebildet.

Durch die Berücksichtigung des Total Shareholder Return (Aktien- 
kursentwicklung und Dividende) im LTI partizipieren die Vorstandsmit-
glieder wie die Aktionäre an einer nachhaltigen und langfristigen  
Entwicklung des Unternehmens.  

Die Vorstandsvergütung ist durch eine ausgeprägte Variabilität  
in Abhängigkeit von der Leistung des Gesamtvorstands und dem 
Erfolg der BASF-Gruppe gekennzeichnet. Die externe und interne 
Angemessenheit der Vorstandsvergütung wird von einem unab- 
hängigen externen Gutachter in regelmäßigen Abständen überprüft. 
Die DAX-Unternehmen sowie weltweit tätige Unternehmen aus  
Europa 1 dienen dabei als externe Referenz.

Beim internen Vergleich wird die Vergütung des Kreises der Senior 
Executives und der Beschäftigten der BASF SE sowohl insgesamt als 
auch in der zeitlichen Entwicklung berücksichtigt.

Die Ausgestaltung und die Höhe der Vergütung des Vorstands wer-
den auf Vorschlag des Personalausschusses durch den Aufsichtsrat 
festgelegt. Im Falle wesentlicher Änderungen, mindestens jedoch alle 
vier Jahre, wird das vom Aufsichtsrat beschlossene Vergütungssys-
tem der Hauptversammlung zur Billigung vorgelegt.

In besonders außergewöhnlichen und nicht vorhergesehenen Fällen 
(wie zum Beispiel einer schweren Wirtschaftskrise) kann der Auf-
sichtsrat vorübergehend von den Bestandteilen des Systems der 
Vorstandsvergütung (Verfahren und Regelungen zu Vergütungsstruk-
tur und -höhe sowie bezüglich der einzelnen Vergütungsbestandteile) 
abweichen, wenn dies im Interesse des langfristigen Wohlergehens 
der Gesellschaft notwendig ist.

Das Vergütungssystem für den Vorstand beinhaltet seit dem  
1. Januar 2020 die in der Tabelle genannten Bestandteile mit den für 
das Geschäftsjahr 2021 gültigen jährlichen Zielbeträgen (inklusive der 
relativen Anteile). 

Bestandteile des Vergütungssystems sind zudem eine Einbehalts- 
und Rückforderungsklausel („Claw-back“), bezogen auf variable  
Vergütungsbestandteile, sowie eine Aktienhalteverpflichtung, die 
Vorstandsmitglieder verpflichtet, eine definierte Anzahl von Aktien für 
die Dauer des Vorstandsmandats und darüber hinaus zu halten.

Zielvergütung und relative Anteile 

Mitglied des 
Vorstands

Stellvertretender Vorsitzender  
des Vorstands

Vorsitzender des  
Vorstands

€ Anteil € Anteil € Anteil

Festvergütung 800.000 21 % 1.064.000 21 % 1.600.000 21 %

Regelmäßige Nebenleistungen 50.000 1 % 50.000 1 % 50.000 1 %

Altersversorgung 500.000 13 % 665.000 13 % 1.000.000 13 %

Short-Term-Incentive 1.000.000 27 % 1.330.000 27 % 2.000.000 27 %

Long-Term-Incentive 1.400.000 38 % 1.862.000 38 % 2.800.000 38 %

Zielgesamtvergütung 2021 3.750.000 100 % 4.971.000 100 % 7.450.000 100 %

1 Für die Angemessenheitsstudie 2019 wurden folgende Unternehmen für die europäische Vergleichsgruppe festgelegt: ABB, Air Liquide, Akzo Nobel, BAE Systems, Bayer, BHP, BMW, BP, Continental, Daimler, DSM, E.ON, EDF,  
Henkel, Linde, Rolls Royce, Royal Dutch Shell, Siemens, Solvay, Thyssenkrupp, Total, Volkswagen.

Ill.  Vergütungsbericht nach § 162 AktG 
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Die Vergütungskomponenten im Einzelnen

1. Festvergütung

Die Festvergütung ist eine fixe, auf das Gesamtjahr bezogene  
Vergütung, die in gleichen Raten ausgezahlt wird. Sie wird in regelmä-
ßigen Abständen vom Aufsichtsrat überprüft und gegebenenfalls an-
gepasst.

Die jährliche Festvergütung für ein Mitglied des Vorstands beträgt seit 
dem 1. Januar 2017 800.000 €. Der Vorsitzende des Vorstands erhält 
als Festvergütung den doppelten Betrag und der stellvertretende 
Vorsitzende des Vorstands den 1,33-fachen Betrag.

2.  Sachbezüge und sonstige Zusatzvergütungen  
(Nebenleistungen)

Die Mitglieder des Vorstands erhalten verschiedene, teilweise  
anlassbezogene Nebenleistungen. Zu den regelmäßig gewährten 
Nebenleistungen zählen Prämien für Unfallversicherung, Mobilität und 
geldwerte Vorteile durch die Zurverfügungstellung von Sicherheits-
maßnahmen. Zu den einmaligen, anlassbezogenen Nebenleistungen 
zählen unter anderem Absicherungsmaßnahmen an den Privatan-
wesen bei erstmaliger Bestellung zum Mitglied des Vorstands. Zu den 
delegierungsbedingten Nebenleistungen für Vorstandsmitglieder mit 
Sitz im Ausland gehören transferbedingte Nebenleistungen wie die 
Übernahme ortsüblicher Miet- oder Schulkosten am Einsatzort oder 
die Gewährung einer Grundzulage sowie die Übernahme beziehungs-
weise Erstattung von zusätzlichen Steuern. Die gewährten Nebenleis-
tungen sind der Höhe nach begrenzt.

Die Mitglieder des Vorstands werden unter Berücksichtigung eines 
Selbstbehalts in die Absicherung durch eine von der Gesellschaft 
abgeschlossene Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (Direc-
tors- & Officers-Versicherung) einbezogen. Diese Versicherung sieht 
für den Vorstand den durch § 93 (2) Satz 3 AktG gesetzlich vorge-
schriebenen Selbstbehalt vor.

3. Altersversorgung

Altersversorgung

 ▪ Altersversorgungszusage in Form eines externen  
Kapitalanlage-Modells mit Mindestabsicherung

 ▪ Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenleistung

 ▪ Abwahlmöglichkeit zugunsten eines jährlichen  
Pensions-Zuschusses (Pension Allowance)

Seit dem 1. Januar 2020 bietet die Gesellschaft den Mitgliedern  
des Vorstands eine Altersversorgungszusage in Form eines externen 
Kapitalanlage-Modells an. Die Gesellschaft leistet den Mitgliedern des 
Vorstands einen fest definierten jährlichen Altersversorgungsbeitrag:
 – Zum Zweck der Bildung eines Altersvermögens (Alterskapital) 
bringt die Gesellschaft die Altersversorgungsbeiträge in ein von der 
Gesellschaft zu wählendes Anlagemodell auf einem Altersvorsor-
gekonto einer externen Kapitalverwaltungsgesellschaft ein. Die 
Wertentwicklung der eingebrachten Beiträge ergibt sich aus den im 
Anlagemodell erwirtschafteten Erträgen. Dabei wird jedem Vor-
standsmitglied eine Leistung von mindestens 80 % der in Summe 
vom Unternehmen eingebrachten Altersversorgungsbeiträge ga-
rantiert.

 –  Die Versorgungszusage beinhaltet Invaliden- und Hinterblie- 
benenleistungen. Dabei entspricht das Invalidenkapital dem Wert 
des Altersvorsorgekontos zum Zeitpunkt des Eintritts der Erwerbs-
minderung, mindestens jedoch 80 % der in Summe vom Unter-
nehmen eingebrachten Altersversorgungsbeiträge. Das Hinterblie-
benenkapital entspricht dem Wert des Altersvorsorgekontos zum 
Zeitpunkt des Tods des Mitglieds des Vorstands, mindestens  
jedoch 80 % der in Summe vom Unternehmen eingebrachten  
Altersversorgungsbeiträge.

 – Die Mitglieder des Vorstands können die Altersversorgungszusage  
in Form eines externen Kapitalanlage-Modells abwählen und statt-
dessen einen Pensions-Zuschuss für die private Altersvorsorge  
(Pension Allowance) wählen. In diesem Fall wird der fest definierte 
jährliche Altersversorgungsbeitrag in gleichen monatlichen Raten 
als Bruttobetrag an das Mitglied des Vorstands ausgezahlt, so 
dass nach Beendigung des Vorstandsmandats kein weiterer Leis-
tungsanspruch besteht.

Für die Anwartschaften aus der Altersversorgungszusage in Form  
eines externen Kapitalanlage-Modells gilt:
 –   Die Leistung erfolgt in Form einer Kapitalzahlung, gegebenenfalls in 
bis zu zehn Raten. 

 – Es besteht zudem die Möglichkeit, eine Verrentung zu wählen. Für 
die Umrechnung in eine lebenslange Rente finden die zu diesem 
Zeitpunkt maßgeblichen versicherungsmathematischen Parameter 
Anwendung.

 –  Stirbt das Vorstandsmitglied während des Bezugs von Altersrente, 
erhält der hinterbliebene Ehegatte eine Hinterbliebenenrente von 
60 % der Altersrente. Die Regelungen gelten gleichermaßen für  
eine/n eingetragene/n Lebenspartner/in. 

 – Laufende Renten werden jährlich zum 1. Januar um 1 % erhöht.



                            Vergütungsbericht 18

4. Short-Term-Incentive (STI)

Short-Term-Incentive (STI)

 ▪ Einjährige Performance-Periode

 ▪ Das Erreichen der vereinbarten operativen und strategischen 
Ziele und der ROCE der BASF-Gruppe bestimmen die Höhe des STI.

 ▪ Die Auszahlung ist auf 200 % des Zielbetrags begrenzt (Cap).

 ▪ Die Auszahlung erfolgt im Mai des Folgejahres.

Für jedes Geschäftsjahr wird ein STI mit einer einjährigen Performance- 
Periode gewährt. Das STI basiert auf der Erreichung operativer und 
strategischer Ziele sowie der Höhe der für die Vergütung aller Mitar-
beitenden relevanten Rendite auf das betriebsnotwendige Kapital 
(Return on Capital Employed, ROCE). Der Ist-Betrag des STI wird im 
Mai des Folgejahres ausgezahlt.

ROCE als Kennziffer für die einjährige variable Vergütung
Mit dem ROCE als Leistungskriterium für die variable Vergütung wird 
die kurzfristige variable Vergütung direkt mit dem operativen Unter-
nehmenserfolg verbunden und an der finanzwirtschaftlichen Zielset-
zung der BASF-Gruppe, eine Prämie auf die Kapitalkosten zu erwirt-
schaften, ausgerichtet. Der ROCE des jeweiligen Geschäftsjahres 
dient bei der Ermittlung des STI als maßgebliche Kennzahl für den 
Unternehmenserfolg. Der ROCE setzt das Ergebnis der Betriebs- 
tätigkeit (EBIT) der Segmente ins Verhältnis zum durchschnittlichen 
operativen Vermögen der Segmente, zuzüglich darin nicht enthal- 
tener Kunden- und Lieferantenfinanzierungen.

    Mehr zur Ermittlung von ROCE und Kapitalkostenbasis im BASF-Bericht 2021, im Kapitel Unser  
Steuerungskonzept auf Seite 42

Der Ziel-ROCE für die variable Vergütung liegt einen Prozentpunkt 
oberhalb des für das jeweilige Geschäftsjahr geltenden Kapitalkosten- 
satzes, der auf Basis des Weighted Average Cost of Capital (WACC) 
gemäß dem Capital Asset Pricing Model ermittelt wird. Jedem maß-
geblichen ROCE-Wert ist ein ROCE-Faktor zugeordnet. Ab zwei 
Prozentpunkten unterhalb des Ziel-ROCE nimmt der ROCE-Faktor 
überproportional ab. Der Anstieg des ROCE-Faktors ist ab zwei Pro-
zentpunkten oberhalb des Ziel-ROCE unterproportional. 
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Der ROCE-Faktor beträgt 1,0, wenn der im Geschäftsjahr erzielte 
ROCE einen Prozentpunkt über dem gewichteten Kapitalkostensatz 
(basierend auf dem WACC gemäß dem Capital Asset Pricing Model) 
für das jeweilige Geschäftsjahr liegt, das heißt eine entsprechende 
Prämie auf die Kapitalkosten erwirtschaftet wurde.

Negative und positive Sondereinflüsse aus Akquisitionen und  
Devestitionen (zum Beispiel Integrationskosten im Zusammenhang 
mit Akquisitionen sowie Gewinne oder Verluste aus der Veräußerung 
von Geschäften) werden bei der Berechnung des ROCE bereinigt, 
soweit diese einen Korridor von +/–1 % der durchschnittlichen  
Kapitalkostenbasis überschreiten. Eine Bereinigung des ROCE  
(in den ersten zwölf Monaten nach „Closing“) findet damit nur bei 
außergewöhnlich hohen Sondereinflüssen aus Akquisitionen und 
Devestitionen statt.

Für das Geschäftsjahr 2021 betrug der Ziel-ROCE 10 % bei einem 
Kapitalkostensatz von 9 %. Dieser wird jährlich überprüft und kom-
muniziert. 

    Mehr zur Ermittlung von ROCE und Kapitalkostenbasis im BASF-Bericht 2021, im Kapitel Unser  
Steuerungskonzept auf Seite 42

Zielvereinbarung und Leistungsbeurteilung
Zur Bewertung der Leistung des Vorstands trifft der Aufsichtsrat mit 
dem Gesamtvorstand jährlich eine Zielvereinbarung. Die Zielvereinba-
rung enthält:
 –   Einjährige operative Ziele, z.B. Ertrags- und Finanzziele. Hierzu 
zählt zum Beispiel das EBIT vor Sondereinflüssen.

 – Einjährige strategische Ziele, welche die Weiterentwicklung der 
BASF-Gruppe betreffen, z.B. Ziele für Wachstum, Investitions- und 
F&E-Strategie sowie Nachhaltigkeit.

Die Erreichung der operativen und der strategischen Ziele fließt mit 
einer Gewichtung von jeweils 50 % in den Performance-Faktor ein. 
Die Ziele stehen dabei in Einklang mit dem im BASF-Bericht im  
Prognosebericht veröffentlichten Ausblick. Auf Grundlage der vom 
Aufsichtsrat festgestellten Zielerreichung wird ein Performance-Faktor 
zwischen 0 und 1,5 ermittelt. Bei einer Zielerreichung von 100 % 
entspricht der Performance-Faktor dem Wert 1,0.

Zielerreichung und Performance-Faktor

Zielerreichung  50 % 75 % 100 %  125 %

Performance-Faktor 0 0,5 1,0 1,5

Zwischenwerte werden durch Interpolation ermittelt.

Der Auszahlungsbetrag des STI ermittelt sich wie folgt:

Zielbetrag 
STI

ROCE-
Faktor

Auszahlungs-
betrag STI 

(brutto)

Performance-
Faktor 

Die Auszahlung ist auf 200 % des Zielbetrags begrenzt.

Für den STI gilt ein Höchstbetrag (Cap) von derzeit 2.000.000 € für 
ein Mitglied des Vorstands. Für den Vorsitzenden des Vorstands  
gilt als Höchstbetrag der doppelte Wert, für den stellvertretenden 
Vorsitzenden des Vorstands der 1,33-fache Wert. 
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5. Long-Term-Incentive (LTI)

Das LTI-Programm incentiviert die Erreichung strategischer Ziele der 
BASF-Gruppe und berücksichtigt die Entwicklung des BASF-Aktien-
kurses und der Dividende (Total Shareholder Return) über einen Zeit-
raum von vier Jahren. Das LTI wird mit wenigen Abweichungen auch 
den Senior Executives der BASF-Gruppe angeboten.

Long-Term-Incentive (LTI)

 ▪ Vierjährige Performance-Periode

 ▪ Das Erreichen von drei vereinbarten strategischen Zielen 
(Wachstum, Profitabilität, Nachhaltigkeit) und die Kursent- 
wicklung der BASF-Aktie zuzüglich der gezahlten Dividenden 
(Total Shareholder Return) bestimmen die Höhe des Auszah-
lungsbetrags.

 ▪ Die Auszahlung ist auf 200 % des Zielbetrags begrenzt (Cap).

 ▪ Die Auszahlung erfolgt im Mai nach Ende der vierjährigen  
Performance-Periode.

Zuteilung: Für jedes Geschäftsjahr wird ein LTI-Plan mit einer  
vierjährigen Performance-Periode zugeteilt. Der Zielbetrag wird in 
eine vorläufige Anzahl virtueller Performance Share Units (PSUs) um-
gerechnet. Die Umrechnung erfolgt durch Division des Zielbetrags 
durch den durchschnittlichen Kurs der BASF-Aktie im vierten Quartal 
des jeweiligen Vorjahres vor Planbeginn. 

Ziele und Zielerreichung: Der Aufsichtsrat legt zu Beginn der  
vierjährigen Performance-Periode drei strategische Ziele fest. In Ab-
hängigkeit von der Erreichung dieser strategischen Ziele über die 

vierjährige Performance-Periode kann sich die Anzahl der PSUs  
erhöhen oder verringern. Hierzu wird die Zahl der vorläufigen PSUs 
nach Ablauf der vier Jahre mit dem gewichteten Zielerreichungsgrad 
der drei strategischen Ziele multipliziert.

Auszahlung: Die so ermittelte finale Anzahl der PSUs wird mit dem 
durchschnittlichen Kurs der BASF-Aktie im vierten Quartal des  
letzten Jahres der vierjährigen Performance-Periode zuzüglich der 
kumulierten Dividendenzahlungen in den vier Geschäftsjahren der 
Performance-Periode multipliziert. Der Auszahlungsbetrag des LTI 
reflektiert somit neben der Erreichung der strategischen Ziele auch 
die Entwicklung des Total Shareholder Return. Der LTI-Plan ist mit 
dem Ende der jeweiligen vierjährigen Performance-Periode erdient 
und der Ist-Betrag wird im Folgejahr ausgezahlt. Die Auszahlung ist 
auf 200 % des Zielbetrags begrenzt (Cap).

Ermittlung der Zielerreichung: Für jedes der drei strategischen 
Ziele werden zu Beginn der vierjährigen Performance-Periode vom 
Aufsichtsrat ein Zielwert, der einer Zielerreichung von 100 % entspricht, 
ein Minimalwert und ein Maximalwert sowie eine Zielerreichungskurve 
festgelegt.

Für jedes strategische Ziel erfolgt die Ermittlung des Zielerreichungs-
grads jahresbezogen. Am Ende der vierjährigen Performance-Periode 
wird das arithmetische Mittel der vier jahresbezogenen Zielerrei-
chungsgrade gebildet. Die so ermittelten durchschnittlichen Zielerrei-
chungsgrade der einzelnen strategischen Ziele werden gemäß der 
festgelegten Gewichtung zu einer gewichteten Zielerreichung zusam-
mengefasst. Mit der gewichteten Zielerreichung wird die vorläufige 
Anzahl PSUs multipliziert, um die finale Anzahl PSUs zu ermitteln.

LTI-Zielbetrag

Aktienkurs bei Zuteilung

Vorläufige Anzahl an
(virtuellen) Performance

Share Units (PSUs)

Finale Anzahl an
(virtuellen) PSUs

Aktienkurs zum Enddatum
+ ∑ Dividenden

LTI-Auszahlung (brutto);
Kappung bei 

200 % des Zielwerts

Strategisches Ziel 1: Wachstum

Strategisches Ziel 2: Profitabilität

Strategisches Ziel 3: Nachhaltigkeit

Zuteilung
(Jahr 1)

Auszahlung
(nach Jahr 4)

Erreichung strategischer Ziele über eine
vierjährige Performance-Periode

Für den LTI-Plan 2021 (Performance-Periode 2021 – 2024) gelten  
nachfolgende im Rahmen der BASF-Unternehmensstrategie kom-
munizierte Ziele:
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Strategisches Ziel 1: Unser Absatz wächst jährlich stärker als die globale Chemieproduktion
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  0 %

  0 %

  100 %

  200 %

  –1,9 %  –1,4 %  –0,9 %   0,1 %   0,6 %   1,1 %   1,6 %   2,1 %   2,6 %  –0,4 %

Absatzwachstum BASF gegenüber Wachstum globale Chemieproduktion

Das Ziel ist zu 100 % erreicht, wenn BASF 0,1 %-Punkte stärker 
wächst als die globale Chemieproduktion (Zielwert).

Wird dieser Zielwert um 2 %-Punkte oder mehr unterschritten, 
beträgt die Zielerreichung 0 % (Minimalwert).

Wird der Wert um 2 %-Punkte oder mehr überschritten,
beträgt die Zielerreichung 200 % (Maximalwert).

Zwischenwerte werden durch lineare Interpolation ermittelt.

Die Zielerreichung für die gesamte Performance-Periode 
2021 – 2024 berechnet sich als arithmetisches Mittel der
Zielerreichungsgrade der vier einzelnen Jahre.

Strategisches Ziel 2: Wir steigern unser EBITDA vor Sondereinflüssen um 3 % bis 5 % pro Jahr

Strategisches Ziel 3: Wir wachsen bis 2030 CO2-neutral a

  4 %

250 %

200 %
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  0 %

  0 %

  100 %

  200 %

  1 %   2 %   3 %   5 %   6 %   7 %   8 %

Wachstum des EBITDA vor Sondereinflüssen

Bei einem Wachstum des EBITDA vor Sondereinflüssen von 4 % 
(d.h. in der Mitte des kommunizierten Zielkorridors von 3 % bis 5 %)
liegt die Zielerreichung bei 100 % (Zielwert).

Bei einem Wachstum des EBITDA vor Sondereinflüssen von 1 % 
oder weniger beträgt die Zielerreichung 0 % (Minimalwert).

Bei einem Wachstum des EBITDA vor Sondereinflüssen von 7 % 
oder mehr beträgt die Zielerreichung 200 % (Maximalwert).

Zwischenwerte werden durch lineare Interpolation ermittelt.

Ausgangswert für die Festlegung der Vier-Jahres-Ziele ist der 
Budgetwert für das EBITDA vor Sondereinflüssen 2021.

Die Zielerreichung für die gesamte Performance-Periode
2021 – 2024 berechnet sich als arithmetisches Mittel der
Zielerreichungsgrade der vier einzelnen Jahre.
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  21,9

250 %

200 %

150 %

100 %
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  25,9
  0 %

  0 %

  100 %

  200 %

  24,9   23,9   22,9 20,9 19,9   18,9   17,9

Ausstoß CO2-Äquivalente in Millionen Tonnen 

Bei einem Ausstoß von 21,9 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente 
pro Jahr beträgt die Zielerreichung 100 % (Zielwert).

Bei einem Ausstoß von 24,9 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente 
pro Jahr oder mehr beträgt die Zielerreichung 0 % (Minimalwert).

Bei einem Ausstoß von 18,9 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente 
pro Jahr oder weniger beträgt die Zielerreichung 200 % 
(Maximalwert).

Zwischenwerte werden durch lineare Interpolation ermittelt.

Die Zielerreichung für die gesamte Performance-Periode
2021 – 2024 berechnet sich als arithmetisches Mittel der
Zielerreichungsgrade der vier einzelnen Jahre.
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a Das zu Beginn des Jahres 2021 festgelegte Nachhaltigkeitsziel im LTI 2021 (2021 – 2024) ist an der 
im Jahr 2019 veröffentlichten strategischen Zielsetzung „Wir wachsen bis 2030 CO2-neutral.“ ausge-
richtet. Die im Laufe des Jahres 2021 erfolgte Anpassung der strategischen Zielsetzung findet daher 
für das LTI 2021 noch keine Berücksichtigung.

   Mehr zum LTI-Programm im BASF-Bericht 2021 auf Seite 102 und ab Seite 280 
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Aktienhalteverpflichtung (Share Ownership Guideline)
Während der Laufzeit des Mandats und darüber hinaus sind Mitglie-
der des Vorstands verpflichtet, eine festgelegte Anzahl von Aktien der 
Gesellschaft zu halten. Die Anzahl der dauerhaft zu haltenden Aktien 
wird zu Beginn des Vorstandsmandats festgelegt und entspricht 
stichtagsbezogen grundsätzlich einem Wert von 150 % der jeweiligen 
jährlichen Brutto-Festvergütung. Für die bei Einführung der Aktien-
halteverpflichtung bereits amtierenden Mitglieder des Vorstands  
wurde die Anzahl am 1. Januar 2020 bestimmt. Die Umrechnung in 
eine Stückzahl zu haltender Aktien erfolgt unter Verwendung des 
durchschnittlichen BASF-Aktienkurses im vierten Quartal des Jahres 
vor Beginn der erstmaligen Aktienhalteverpflichtung.

Bei Erhöhung der Festvergütung erhöht sich die Anzahl der zu halten-
den Aktien entsprechend. Die Aktienhalteverpflichtung endet zwei 
Jahre nach der Beendigung des Mandats als Vorstandsmitglied 
(nachwirkende Aktienhalteverpflichtung). Bei erstmaliger Bestellung 
zum Vorstandsmitglied gilt eine Aufbauphase bis zum Ende des vier-
ten auf die Erstbestellung folgenden Kalenderjahres. Die Aufbaupha-
se gilt – unabhängig von ihrer erstmaligen Bestellung – auch für die 
Mitglieder des Vorstands, die am 1. Januar 2020 bereits Mitglieder des 
Vorstands waren, mit der Maßgabe, dass die Aufbauphase am  
31. Dezember 2023 endet.

Die Aktien sind durch die Vorstandsmitglieder aus ihren versteuerten 
Nettoeinkünften zu erwerben. Dem Aufsichtsrat wurde bestätigt, dass 

alle amtierenden Mitglieder des Vorstands, unter Berück- 
sichtigung der Aufbauphase, die zum 31. Dezember 2021 benötigte 
Anzahl an BASF-Aktien oder ADRs 2 halten.

Einbehalts- und Rückforderungsklausel (Claw-back-Klausel) 
Für das STI und das LTI besteht eine Einbehalts- und Rückfor- 
derungsregelung. Die Regelung ermöglicht bei schwerwiegenden 
Verstößen eines Vorstandsmitglieds gegen den Verhaltenskodex  
der BASF-Gruppe oder gegen die Sorgfaltspflicht im Rahmen der 
Leitung der Gesellschaft eine Kürzung oder Streichung von noch 
nicht ausgezahlten variablen Vergütungen sowie die Rückforderung 
von seit dem 1. Januar 2018 ausgezahlten variablen Vergütungen. 
Von der Möglichkeit der Rückforderung, Kürzung oder Streichung 
von noch nicht ausgezahlten variablen Vergütungen wurde im Jahr 
2021 kein Gebrauch gemacht.

Höchstgrenzen für die Vergütung (Maximalvergütung)
Die Gesamtvergütung ist in Übereinstimmung mit der Empfehlung 
des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) sowie den 
Vorgaben des § 87a (1) Satz 1 AktG der Höhe nach begrenzt.  
Durch die Festlegung eines Höchstbetrags (Cap) für das STI und das 
LTI sind beide variablen Vergütungsbestandteile betragsmäßig be-
grenzt. Die Maximalvergütungen auf Basis der derzeitigen Zielver- 
gütung für die Mitglieder des Vorstands sind in der folgenden Übersicht 
dargestellt:

€

Ordentliches Mitglied 
des Vorstands

Stellvertretender Vorsitzender 
des Vorstands

Vorsitzender
des Vorstands

Maximalvergütung bis zur nächsten  Billigung 
des Vergütungssystems durch  
die Hauptversammlung c

7.500.000 9.975.000 15.000.000

c In diesem Betrag ist der Maximalbetrag (200 % des Zielbetrags) für regelmäßige Nebenleistungen enthalten. Für anlassbezogene Nebenleistungen wurde ein zusätzlicher Maximalbetrag für ein Mitglied des Vorstands von 500.000 €, 
für einen stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands von 533.000 € und für einen Vorsitzenden des Vorstands von 600.000 € festgelegt. Für delegierungsbedingte Nebenleistungen wurde für ein Mitglied des  
Vorstands ein zusätzlicher Maximalbetrag von 3.000.000 € festgelegt.

€

Mitglied des  
Vorstands

Stellvertretender Vorsitzender  
des Vorstands

Vorsitzender
des Vorstands

Ziel-
vergütung

Maximal-
vergütung

Ziel-
vergütung

Maximal-
vergütung

Ziel-
vergütung

Maximal-
vergütung

Festvergütung 800.000 800.000 1.064.000 1.064.000 1.600.000 1.600.000

Regelmäßige Nebenleistungen a 50.000 100.000 50.000 100.000 50.000  100.000

Betriebliche Altersversorgung 500.000 500.000 665.000 665.000 1.000.000 1.000.000

STI-Betrag 1.000.000 2.000.000 b 1.330.000 2.660.000 b 2.000.000 4.000.000 b

LTI-Betrag 1.400.000 2.800.000 b 1.862.000 3.724.000 b 2.800.000 5.600.000 b

Gesamtvergütung 2021 3.750.000 6.200.000 4.971.000 8.213.000 7.450.000 12.300.000

a   Der Betrag stellt den Maximalbetrag (200 % des Zielbetrags) für das Geschäftsjahr 2021 für regelmäßig gewährte Nebenleistungen dar. Für anlassbezogene Nebenleistungen wurde ein zusätzlicher Maximalbetrag für ein Mitglied des 
Vorstands von 500.000 €, für einen stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands von 533.000 € und für einen Vorsitzenden des Vorstands von 600.000 € festgelegt. Für delegierungsbedingte Nebenleistungen wurde für ein Mitglied 
des Vorstands ein zusätzlicher Maximalbetrag von 3.000.000 € festgelegt.

b  Entspricht 200 % des Zielbetrags.

Sofern bis zur nächsten planmäßigen Billigung des Vergütungssystems 
durch die Hauptversammlung im Jahr 2024 eine Anpassung der Vergü-

tungshöhe durch den Aufsichtsrat beschlossen wird, würden die nach-
folgenden Maximalvergütungsbeträge nicht überschritten:

2 BASF-ADRs (American Depositary Receipts), vier BASF-ADRs entsprechen einer BASF-Aktie.
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Zielbetrag 
Performance-Bonus, 

STI 2021:

ROCE-Faktor 
2021:

Performance-Faktor 
2021

Auszahlungsbetrag 
STI (brutto):

1.000.000 € 1,3125 1,5 1.968.750 €

Variable Vergütung im Geschäftsjahr 2021

Short-Term-Incentive (STI) 2021
Der STI basiert auf einer jährlichen Zielvereinbarung des Aufsichtsrats 
mit dem Vorstand sowie auf der Rendite auf das betriebsnotwendige 
Kapital (Return on Capital Employed, ROCE). Die Ziele stehen im 
Einklang mit dem im BASF-Bericht 2020 im Prognosebericht für das 
Jahr 2021 veröffentlichen Ausblick. Der STI-Betrag ergibt sich durch 
Multiplikation des Zielbetrags mit dem ROCE-Faktor und dem aus 
der Zielerreichung abgeleiteten Performance-Faktor. 

Im Jahr 2021 beträgt der ROCE der BASF-Gruppe 13,5 %. Hieraus 
ergibt sich ein ROCE-Faktor von 1,3125. 

ROCE
Millionen €

2021 2020

EBIT BASF-Gruppe 7.677 –191

EBIT Sonstige –641 –1.203

EBIT der Segmente 8.317 1.012

Kapitalkostenbasis der Segmente 
als Durchschnitt der Monatsendwerte

61.579 60.111

ROCE % 13,5 1,7

Auf Grundlage der Zielvereinbarung und der nachstehenden Erläuterung 
zur Zielerreichung ergibt sich ein Performance-Faktor von 1,5:
 –   Das Ergebnisziel EBIT vor Sondereinflüssen wurde deutlich übererfüllt.
 – Der Free Cashflow lag klar über dem Zielwert. 
 – Das ROCE-Ziel wurde ebenfalls deutlich übererfüllt.
 –   Die Kundenzufriedenheit konnte gegenüber der letzten Erhebung 
nochmals verbessert werden.

 –  Der Umsatz mit Produkten, die einen substanziellen Beitrag zur 
Nachhaltigkeit leisten (Accelerators), wurde deutlich gesteigert.

 –  Der Wert der Wachstumsinvestitionen lag leicht unter Budget, 
wurde aber wie angestrebt deutlich erhöht.

 – Das Nachhaltigkeitsprofil wurde im Jahr 2021 stark weiterent- 
wickelt. Zahlreiche transformatorisch wichtige Projekte konnten 
erfolgreich abgeschlossen werden.

Die gewichtete Zielerreichung liegt über 125 % und entspricht somit 
einem Performance-Faktor von 1,5. Auf Basis der festgelegten  
Parameter berechnet sich der STI 2021 für ein ganzjährig tätiges 
Vorstandsmitglied wie unten dargestellt.

Die Auszahlung des STI 2021 erfolgt im Mai 2022.
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LTI-Zielerreichung für das Performance-Jahr 2021

Für die Ermittlung der LTI-Zielerreichung werden die folgenden  
Definitionen für die Kennziffern der einzelnen strategischen Ziele ver-
wendet:
 – CO2-Äquivalente: Die relevanten CO2-Emissionen umfassen direkte 
Emissionen (aus Produktionsprozessen und der Erzeugung von 
Strom und Dampf) und indirekte Emissionen (aus dem Zukauf von 
Energie). Zur Ermittlung werden die Treibhausgase gemäß Green-
house Gas Protocol in CO2-Äquivalente umgerechnet.

 – Absatzwachstum: Das Mengenwachstum der BASF, definiert  
als die Zunahme oder Abnahme der verkauften Produktmenge, 

bewertet mit den jeweiligen Produktpreisen des Vorjahres, ohne 
Berücksichtigung von Struktureffekten (z.B. Akquisitionen und  
Devestitionen). Das Wachstum der globalen Chemieproduktion 
berücksichtigt das jährliche globale Wachstum der Produktion  
von chemischen Erzeugnissen ohne Pharma. Die Berechnung der 
realen globalen Wachstumsraten basiert auf einem umsatzgewich-
teten globalen Aggregat von Produktionsdaten.

 – EBITDA vor Sondereinflüssen der BASF-Gruppe: Die Kennziffer 
beschreibt die operative Leistungsfähigkeit, unabhängig von den 
durch die Altersstruktur des Anlagenbestands beeinflussten plan-
mäßigen Abschreibungen und etwaigen außerplanmäßigen Wert-
berichtigungen (Wertminderungen und Wertaufholungen).

LTI-Plan 2021: Für das erste Jahr der vierjährigen Performance- 
Periode 2021 – 2024 ergaben sich folgende Zielerreichungen in %:

Strategische Ziele für das LTI 2020 (2020 – 2023)

Ziel-/  
Vergleichsgröße 

2021
Ist-Wert

2021
Zielerreichung 

2021 in %

Unser Absatz wächst stärker als die globale Chemieproduktion (in %) 6,1 10,6 200 % a

Wir steigern unser EBITDA vor Sondereinflüssen um 3 % bis 5 % pro Jahr (in Millionen €) 8.888 11.348 200 %

Wir wachsen CO2-neutral, d.h. Ausstoß nicht über 21,9 Mio. t. CO2-Äquivalente b (in Mio. t CO2-Äquivalente) 21,9 20,2 157 %

Gewichtete Zielerreichung (in %) 186 %

a   Im Jahr 2021 ist der Absatz von BASF (10,6 %) stärker gewachsen als die globale Chemieproduktion (6,1 %, Stand 11. Februar 2022). Das Ziel wäre zu 100 % erreicht, wenn der Absatz von BASF um 0,1 %-Punkte stärker  
gewachsen wäre als die globale Chemieproduktion.

b Das zu Beginn des Jahres 2021 festgelegte Nachhaltigkeitsziel im LTI 2021 (2021 – 2024) ist an der im Jahr 2019 veröffentlichten strategischen Zielsetzung „Wir wachsen bis 2030 CO2-neutral.“ ausge richtet. Die im Laufe des  
Jahres 2021 erfolgte Anpassung der strategischen Zielsetzung findet daher für die LTI-Pläne 2020 und 2021 noch keine Berücksichtigung.   

Die festgestellten Zielerreichungsgrade werden für das Jahr 2021 
festgeschrieben und am Ende der jeweiligen vierjährigen Performance- 
Periode mit den Zielerreichungsgraden in den jeweiligen Einzeljahren 
zu einer durchschnittlichen Zielerreichung zusammengefasst.

Strategische Ziele für das LTI 2021 (2021 – 2024)

Ziel-/  
Vergleichsgröße 

2021
Ist-Wert

2021
Zielerreichung 

2021 in %

Unser Absatz wächst stärker als die globale Chemieproduktion (in %) 6,1 10,6 200 % a

Wir steigern unser EBITDA vor Sondereinflüssen um 3 % bis 5 % pro Jahr (in Millionen €) 7.950 11.348 200 %

Wir wachsen CO2-neutral, d.h. Ausstoß nicht über 21,9 Mio. t. CO2-Äquivalente b (in Mio. t CO2-Äquivalente) 21,9 20,2 157 %

Gewichtete Zielerreichung (in %) 186 %

a   Im Jahr 2021 ist der Absatz von BASF (10,6 %) stärker gewachsen als die globale Chemieproduktion (6,1 %, Stand 11. Februar 2022). Das Ziel wäre zu 100 % erreicht, wenn der Absatz von BASF um 0,1 %-Punkte stärker  
gewachsen wäre als die globale Chemieproduktion.

b Das zu Beginn des Jahres 2021 festgelegte Nachhaltigkeitsziel im LTI 2021 (2021 – 2024) ist an der im Jahr 2019 veröffentlichten strategischen Zielsetzung „Wir wachsen bis 2030 CO2-neutral.“ ausge richtet. Die im Laufe des  
Jahres 2021 erfolgte Anpassung der strategischen Zielsetzung findet daher für die LTI-Pläne 2020 und 2021 noch keine Berücksichtigung.   

LTI-Plan 2020: Für das zweite Jahr der vierjährigen Performance- 
Periode 2020 – 2023 ergaben sich folgende Zielerreichungen in %:
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LTI 2020 (2020 – 2023)

2020 2021 2022 2023
ø Ziel-

erreichung

Strategisches Ziel 1: 

Wachstum 90 % 200 % – – 145 %

Strategisches Ziel 2: 

Profitabilität 0 % 200 % – – 100 %

Strategisches Ziel 3: 

Nachhaltigkeit 137 % 157 % – – 147 %

Gewichtete Zielerreichung 76 % 186 % – – 131 %

LTI 2021 (2021 – 2024)

2021 2022 2023 2024
ø Ziel- 

erreichung

Strategisches Ziel 1:

Wachstum 200 % – – – 200 %

Strategisches Ziel 2: 

Profitabilität 200 % – – – 200 %

Strategisches Ziel 3: 

Nachhaltigkeit 157 % – – – 157 %

Gewichtete Zielerreichung 186 % – – – 186 %

Strategischer Performance-Faktor (SPF) 2021 für die  
Aufschubkomponenten aus dem Performance-Bonus  
2018 und 2019
Die Aufschubkomponenten aus dem Performance-Bonus 2018 
(2018 – 2021) und 2019 (2019 – 2022) werden gemäß den bisherigen 
Programmbedingungen regulär zu Ende geführt und ausgezahlt.  
Für die Beurteilung der strategischen Leistung wird daher in den 
Jahren 2021 und 2022 jeweils ein gesonderter strategischer Perfor-
mance-Faktor durch den Aufsichtsrat festgelegt. 

Durch den Aufsichtsrat wurden für den Performance-Bonus 2018 
(2018 – 2021) ein SPF2021 von 1,0 und für den Performance-Bonus 
2019 (2019 – 2022) ein SPF2021 von 1,2 festgestellt.

Auf Basis der über die vierjährige Performance-Periode festgelegten 
strategischen Performance-Faktoren berechnet sich die Aufschub-
komponente aus dem Performance-Bonus 2018 (2018 – 2021) für 
ein im Zuteilungsjahr 2018 ganzjährig tätiges Vorstandsmitglied wie 
folgt: 

Die Auszahlung des Performance-Bonus, Teil 2 für die Aufschubkom-
ponente 2018 (2018 – 2021) erfolgt nach der Hauptversammlung im 
Jahr 2022. 

Aufschubkomponente
2018 (2018 – 2021)

707.200 €

Performance-Bonus,
Teil 2

707.200 €

SPF 2018 + SPF 2019 + SPF 2020 + SPF 2021

4

0,9 + 1,1 + 1,0 + 1,0

4

Strategische Ziele und Zielerreichungsgrade der laufenden 
LTI-Pläne
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Gewährte und geschuldete Vergütung gemäß § 162 AktG für 
das Geschäftsjahr 2021
Nach den Regelungen des § 162 (1) Satz 1 AktG ist im Vergütungs-
bericht über die jedem einzelnen gegenwärtigen oder früheren Vor-
stands- und Aufsichtsratsmitglied im letzten Geschäftsjahr gewährte 
und geschuldete Vergütung zu berichten.

Demnach ist eine Vergütung gewährt, wenn sie dem Organmitglied 
tatsächlich zufließt und damit in sein Vermögen übergeht (zahlungs-
orientierte Sichtweise). Alternativ ist es zulässig, eine Vergütung 
(bereits) im Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr anzugeben, in 
dem die der Vergütung zugrunde liegende (ein- oder mehrjährige) 
Tätigkeit vollständig erbracht worden ist (erdienungsorientierte 
Sichtweise). Diese Sichtweise ermöglicht einen sinnvollen Vergleich, 
da zum Beispiel der Short-Term-Incentive (STI) für das Jahr 2021 der 
Ertragslage des Jahres 2021 gegenübersteht. Aus diesem Grund 
verwenden wir für die „gewährte Vergütung“ die erdienungsorientierte 
Sichtweise.

In der nachfolgenden Tabelle werden für die gegenwärtigen und im 
Geschäftsjahr 2021 ausgeschiedenen Mitglieder des Vorstands die 
tatsächlich in dem Berichtsjahr ausgezahlten fixen Vergütungsbe-
standteile (Festvergütung, Nebenleistungen sowie gegebenenfalls 
Pensions-Zuschüsse) berichtet. Ferner werden die variablen Vergü-
tungsbestandteile Short-Term-Incentive 2021 und Aufschubkompo-
nente des Performance-Bonus 2018 ausgewiesen, die somit im  
direkten zeitlichen Bezug zur Leistung des Vorstands und des Unter-
nehmens im Berichtsjahr stehen (erdienungsorientierte Sichtweise). 
Die Auszahlung erfolgt im Jahr 2022.

Die Werte für die im Jahr 2021 vertraglich zugesagten Altersversor-
gungsbeiträge (Altersversorgungszusage in Form eines externen  
Kapitalanlage-Modells mit Mindestabsicherung) für die Mitglieder des 
Vorstands werden als ergänzende Angabe unterhalb der Tabelle 
„Gewährte und geschuldete Vergütung für im Geschäftsjahr aktive 
Mitglieder des Vorstands“ ausgewiesen. Sofern sich ein Mitglied  
des Vorstands für den Pensions-Zuschuss (Pension Allowance)  
entschieden hat, ist der Betrag in dieser Tabelle unter „Sonstige 
Leistungen“ enthalten.

Gewährte und geschuldete Vergütung für im Geschäftsjahr aktive Mitglieder des Vorstands
Tausend €

Dr. Martin Brudermüller 
Vorsitzender des Vorstands

Dr. Hans-Ulrich Engel 
Stellvertretender Vorsitzender 

2021
(absolut)

2021
(relativ) 

2020  
(absolut)

2020  
(realtiv)

2021
(absolut)

2021
(relativ) 

2020  
(absolut)

2020  
(relativ)

Summe Festvergütung, Nebenleistungen und sonstige Leistungen für 
das Geschäftsjahr

 1.652  24 % 1.576 74 % 1.119 24 % 1.073 74 %

Festvergütung 1.600 23 % 1.520 b 71 %  1.064 23 % 1.011 b  70 %   

Nebenleistungen

Regelmäßige Nebenleistungen  52   1 % 56 3 %  55    1 %    62   4 %

Anlassbezogene Nebenleistungen  –      –      –     –  –      –      –      –   

Delegierungsbedingte Nebenleistungen  –      –      –      –      –      –     –      –     

Sonstige Leistungen – – – – – – – –

Summe variable Vergütung für das Geschäftsjahr 5.189 76 % 570  26 %   3.478 76 % 379 26 %

Einjährige variable Vergütung   

Short-Term-Incentive 2020 –  –     570      26 %     –  –     379 26 %

Short-Term-Incentive 2021 3.938  58 %   –  –    2.618     57 % – –

Mehrjährige variable Vergütung  

Performance-Bonus 2018 (2018 – 2021), Teil 2 (Aufschubkomponente)  1.251   18 %      –     –     860  19 %      –      –     

LTI-Programm BOP 2012 (2012 – 2020) f –  –      –      –     –  –      –      –     

Summe gewährte und geschuldete Vergütung für das Geschäftsjahr  
im Sinne des § 162 AktG 

6.841 100 % 2.146 100 % 4.597 100 % 1.452 100 %

Ergänzende Angabe    

Altersversorgungsbeitrag 1.000 –  1.000   –  665     –  665     – 

Gesamtvergütung (zuzüglich  
Altersversorgungsbeitrag)

7.841 – 3.146 – 5.262 – 2.117 –

a Der Vorstandsdienstvertrag mit Wayne T. Smith wurde im gegenseitigen Einvernehmen vorzeitig zum 31. Mai 2021 beendet.
b Die Mitglieder des Vorstands haben freiwillig vom 1. April 2020 bis 30. Juni 2020 auf 20 % ihrer jeweiligen jährlichen Festvergütung verzichtet.
c Auszahlung erfolgte teilweise im Ausland in lokaler Währung auf Basis eines sich in Deutschland theoretisch ergebenden Nettogehalts.
d In diesem Betrag sind eine Einmalzahlung in Höhe von 3.662 Tausend € enthalten, die die Restlaufzeit des Vorstandsdienstvertrags von Wayne T. Smith bis zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2022 der Gesellschaft  

vergütet, sowie der anteilige Pensions-Zuschuss für die private Altersversorgung (Pension Allowance) in Höhe von 208 Tausend €.
e Wayne T. Smith hat sich für den Pensions-Zuschuss für die private Altersvorsorge (Pension Allowance) entschieden.
f Zu den Regelungen zum früheren LTI-Programm (BASF-Optionsprogramm, BOP) vgl. die Ausführungen auf Seite 29.
g   Am Ende der regulären Laufzeit des LTI-Programms 2012 flossen 2020 gemäß dem U.S.-LTI-Programm Wayne T. Smith die im Jahr 2017 realisierten Ausübungsgewinne zu.
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Gewährte und geschuldete Vergütung für im Geschäftsjahr aktive Mitglieder des Vorstands
Tausend €

Saori Dubourg 
Mitglied des Vorstands

Michael Heinz 
Mitglied des Vorstands

Dr. Markus Kamieth 
Mitglied des Vorstands

2021
(absolut)

2021
(relativ)

2020 
(absolut)

2020 
(relativ)

2021
(absolut)

2021
(relativ)

2020 
(absolut)

2020 
(realtiv)

2021
(absolut)

2021
(relativ)

2020 
(absolut)

2020 
(relativ)

Summe Festvergütung, Nebenleistungen und 
sonstige Leistungen für das Geschäftsjahr

930 26 % 1.254 81 %  1.020  28 % 800 74 % 1.152 30 % 1.353 83 %

Festvergütung 800 22 %  760   b 49 % 800 c 22 % 760 b 70 % 800 c 21 % 760b,c  47 %   

Nebenleistungen

Regelmäßige Nebenleistungen 130 4 %  62   4 % 34 1 % 40 4 %  46    1 %    36   2 %

Anlassbezogene Nebenleistungen  –    –    432   28 %  –      –      –     –  –      –      –      –   

Delegierungsbedingte Nebenleistungen  –      –      –     –  186      5 %      –      –     306 8 % 557     34 %     

Sonstige Leistungen – – – – – – – – – – – –

Summe variable Vergütung für das  
Geschäftsjahr

2.676 74 % 285 19 % 2.676 72 % 285  26 %   2.676 70 % 285 17 %

Einjährige variable Vergütung     

Short-Term-Incentive 2020 –  –      285     19 % –  –     285      26 %     –  –     285 17 %

Short-Term-Incentive 2021 1.969 54 % – – 1.969  53 %   –  –   1.969 52 % – –

Mehrjährige variable Vergütung   

Performance-Bonus 2018 (2018 – 2021),  
Teil 2 (Aufschubkomponente) 

707 20 %  –     – 707 19 %      –     –     707  18 %      –      –     

LTI-Programm BOP 2012 (2012 – 2020) f –  –      –     – –  –      –      –     –  –      –      –     

Summe gewährte und geschuldete  
Vergütung für das Geschäftsjahr im  
Sinne des § 162 AktG 

3.606 100 % 1.539 100 % 3.696 100 % 1.085 100 % 3.828 100 % 1.638 100 %

Ergänzende Angabe    

Altersversorgungsbeitrag 500 –  500   – 500 – 500 –  500     – 500    –

Gesamtvergütung (zuzüglich  
Altersversorgungsbeitrag)

4.106 – 2.039 – 4.196 – 1.585 – 4.328 – 2.138 –

a Der Vorstandsdienstvertrag mit Wayne T. Smith wurde im gegenseitigen Einvernehmen vorzeitig zum 31. Mai 2021 beendet.
b Die Mitglieder des Vorstands haben freiwillig vom 1. April 2020 bis 30. Juni 2020 auf 20 % ihrer jeweiligen jährlichen Festvergütung verzichtet.
c Auszahlung erfolgte teilweise im Ausland in lokaler Währung auf Basis eines sich in Deutschland theoretisch ergebenden Nettogehalts.
d In diesem Betrag sind eine Einmalzahlung in Höhe von 3.662 Tausend € enthalten, die die Restlaufzeit des Vorstandsdienstvertrags von Wayne T. Smith bis zum Ablauf der ordentlichen  

Hauptversammlung 2022 der Gesellschaft vergütet, sowie der anteilige Pensions-Zuschuss für die private Altersversorgung (Pension Allowance) in Höhe von 208 Tausend €.
e Wayne T. Smith hat sich für den Pensions-Zuschuss für die private Altersvorsorge (Pension Allowance) entschieden.
f Zu den Regelungen zum früheren LTI-Programm (BASF-Optionsprogramm, BOP) vgl. die Ausführungen auf Seite 29.
g   Am Ende der regulären Laufzeit des LTI-Programms 2012 flossen 2020 gemäß dem U.S.-LTI-Programm Wayne T. Smith die im Jahr 2017 realisierten Ausübungsgewinne zu.
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Gewährte und geschuldete Vergütung von nach dem 31. Dezember 2011 ausgeschiedenen früheren Mitgliedern des Vorstands a   
Tausend €

Sanjeev Gandhi 
Mitglied des Vorstands

bis 31.12.2019

Dr. Kurt Bock  
Vorsitzender des Vorstands 

bis 04.05.2018

Margret Suckale  
Mitglied des Vorstands 

bis 12.05.2017

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Feste Vergütung (Anteil) 73 % 100 % 64 % 100 % 100 % 100 %

Altersversorgung – – 880 871 183 181

Sonstige Leistungen 1.956 b 2.148 b 12 36 – –

Variable Vergütung (Anteil) 27 % 0 % 36 % 0 % 0 % 0 %

Mehrjährige variable Vergütung 707 – 492 – – –

Summe gewährte und geschuldete Vergütung 2.663 2.148 1.384 907 183 181

a In der Tabelle werden Vergütungsbestandteile ausgewiesen, die den früheren Mitgliedern nach ihrem Ausscheiden aus dem Vorstand gewährt wurden.
b Sanjeev Gandhi ist mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2019 aus dem Vorstand ausgeschieden. Auf Grundlage der Aufhebungsvereinbarung wurde für ein zweijähriges  

nachvertragliches Wettbewerbsverbot eine Karenzentschädigung vereinbart. 

Für die seit 2012 ausgeschiedenen früheren Mitglieder des Vorstands 
umfasst die folgende Tabelle die im oder für das Berichtsjahr ausge-
zahlten Vergütungsbestandteile (Altersversorgung, Karenzentschädi-
gung), zuzüglich der für das Geschäftsjahr fälligen aber noch nicht 

ausgezahlten variablen Vergütungsbestandteile (Aufschubkomponente 
Performance-Bonus 2018 sowie gegebenenfalls Ausübungsgewinne 
aus dem früheren LTI-Programm (BASF-Optionsprogramm, BOP)).

Gewährte und geschuldete Vergütung für im Geschäftsjahr aktive Mitglieder des Vorstands
Tausend €

Dr. Melanie Maas–Brunner 
Mitglied des Vorstands

seit 01.02.2021

Wayne T. Smith a 
Mitglied des Vorstands

bis 31.05.2021

2021
(absolut)

2021
(relativ)

2020 
(absolut)

2020  
(relativ)

2021
(absolut)

2021
(relativ)

2020 
(absolut)

2020  
(relativ)

Summe Festvergütung, Nebenleistungen und 
sonstige Leistungen für das Geschäftsjahr

878 33 % – – 4.305 74 % 1.583 69 %

Festvergütung  733   27 % – – 333 c 6 % 760b,c 33 %

Nebenleistungen

Regelmäßige Nebenleistungen  41   2 % – – 7 0 % 19 1 %

Anlassbezogene Nebenleistungen 104 4 %   – –  –    –   – –

Delegierungsbedingte Nebenleistungen –  –     – –  95      2 %     304 13 %

Sonstige Leistungen – – – – 3.870 d 66 % 500 e 22 %

Summe variable Vergütung für das  
Geschäftsjahr

1.805 67 % – – 1.527 26 % 716 31 %

Einjährige variable Vergütung

Short-Term-Incentive 2020 –  –     – – –  –     285 12 %

Short-Term-Incentive 2021 1.805 67 % – – 820 14 % – –

Mehrjährige variable Vergütung

Performance-Bonus 2018 (2018 – 2021),  
Teil 2 (Aufschubkomponente) 

– – – – 707 12 % – –

LTI-Programm BOP 2012 (2012 – 2020) f –  –     – – –  –     431 g 19 %

Summe gewährte und geschuldete Vergütung 
für das Geschäftsjahr im Sinne des § 162 AktG 

2.683 100 % – – 5.832 100 % 2.299 100 %

Ergänzende Angabe

Altersversorgungsbeitrag   458        – – – – – – –

Gesamtvergütung (zuzüglich  
Altersversorgungsbeitrag)

3.141 – – – 5.832 – 2.299 –

a Der Vorstandsdienstvertrag mit Wayne T. Smith wurde im gegenseitigen Einvernehmen vorzeitig zum 31. Mai 2021 beendet.
b Die Mitglieder des Vorstands haben freiwillig vom 1. April 2020 bis 30. Juni 2020 auf 20 % ihrer jeweiligen jährlichen Festvergütung verzichtet.
c Auszahlung erfolgte teilweise im Ausland in lokaler Währung auf Basis eines sich in Deutschland theoretisch ergebenden Nettogehalts.
d In diesem Betrag sind eine Einmalzahlung in Höhe von 3.662 Tausend € enthalten, die die Restlaufzeit des Vorstandsdienstvertrags von Wayne T. Smith bis zum Ablauf der ordentlichen 

Hauptversammlung 2022 der Gesellschaft vergütet, sowie der anteilige Pensions-Zuschuss für die private Altersversorgung (Pension Allowance) in Höhe von 208 Tausend €.
e Wayne T. Smith hat sich für den Pensions-Zuschuss für die private Altersvorsorge (Pension Allowance) entschieden.
f Zu den Regelungen zum früheren LTI-Programm (BASF-Optionsprogramm, BOP) vgl. die Ausführungen auf Seite 29.
g   Am Ende der regulären Laufzeit des LTI-Programms 2012 flossen 2020 gemäß dem U.S.-LTI-Programm Wayne T. Smith die im Jahr 2017 realisierten Ausübungsgewinne zu.
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Leistungen bei Beendigung des Vorstandsmandats
Scheidet ein vor 2017 erstmals in den Vorstand berufenes Vorstands-
mitglied vor Vollendung des 60. Lebensjahres aus dem Dienstverhältnis 
aus, weil die Bestellung entweder nicht verlängert oder aus wichtigem 
Grund widerrufen wurde, gilt dies als Eintritt des Versorgungsfalls im 
Sinne der bis 2019 geltenden Versorgungszusage, wenn das Vor-
standsmitglied mindestens zehn Jahre im Vorstand war oder der 
Zeitraum bis zum Erreichen des gesetzlichen Renteneintrittsalters 
weniger als zehn Jahre beträgt. Das Unternehmen ist berechtigt, 
Bezüge aus einer anderweitigen Beschäftigung bis zum gesetzlichen 
Renteneintrittsalter auf die Pensionsbezüge anzurechnen. Diese  
Regelung gilt für alle ab dem 1. Januar 2017 in den Vorstand einge-
tretenen Mitglieder nicht mehr.

Für alle Vorstandsmitglieder besteht eine generelle Begrenzung einer 
etwaigen Abfindung (Abfindungs-Cap). Danach dürfen bei vorzeitiger 
Beendigung der Vorstandstätigkeit ohne wichtigen Grund die Zahlungen 
an das Vorstandsmitglied einschließlich Nebenleistungen den Wert 
von zwei Jahresvergütungen nicht überschreiten und nicht mehr  
als die Restlaufzeit des Anstellungsvertrags vergüten. Für die Berech-
nung des Abfindungs-Caps wird auf die Gesamtvergütung des  
abgelaufenen Geschäftsjahres und gegebenenfalls auch auf die  
voraussichtliche Gesamtvergütung des laufenden Geschäftsjahres 
abgestellt.

Bei Beendigung des Vorstandsmandats nach Eintritt eines Kontroll-
wechsels (Change of Control) gilt Folgendes: Ein Change of Control 
im Sinne dieser Regelung liegt vor, wenn ein Aktionär gegenüber 
BASF den Besitz einer Beteiligung von mindestens 25 % oder die 
Aufstockung einer solchen Beteiligung mitteilt. 

Bei Widerruf der Vorstandsbestellung innerhalb eines Jahres nach 
Eintritt eines Change of Control, ohne dass das Vorstandsmitglied 
durch schuldhaftes Verhalten den Anlass dazu gegeben hat, erhält 
das Vorstandsmitglied eine Brutto-Einmalzahlung in Höhe der Bezüge, 
die das Vorstandsmitglied für die Zeit ab Widerruf der Bestellung bis 
zum regulären Mandatsablauf erhalten hätte. Für die Höhe der variablen 
Vergütungselemente (STI und LTI), die bis zum regulären Mandatsablauf 
zugeteilt worden wären, gelten jeweils deren Zielbeträge. Die bis zum 
regulären Mandatsablauf noch zu erbringenden Altersversorgungs-
beiträge werden in Form einer Brutto-Einmalzahlung ausgezahlt. Die 

Summe der Brutto-Einmalzahlungen im Falle eines Change of Control 
ist begrenzt durch das Abfindungs-Cap. 

Für den Vorsitzenden des Vorstands gilt ergänzend, dass für einen 
Zeitraum von bis zu zwei Jahren nach der Beendigung des Mandats 
aufgrund von Pensionierung und in Nachwirkung der früheren Tätig- 
keit ein Dienstwagen und ein Home-Office-Arbeitsplatz zur Verfügung 
gestellt werden. Zu den im Geschäftsjahr aufgewandten Altersversor-
gungsbeiträgen vgl. die ergänzende Angabe unterhalb der Tabellen 
„Gewährte und geschuldete Vergütung für im Geschäftsjahr aktive 
Mitglieder des Vorstands“ auf S. 25 ff.

Bilanzielle Bewertung der Altersversorgung 
Der Barwert der Versorgungszusagen stellt einen bilanziellen Wert  
der Anwartschaften dar, den die Vorstandsmitglieder über ihre  
BASF-Dienstjahre erworben haben. Die nachstehende Tabelle zeigt 
den Anwartschaftsbarwert für die bis einschließlich 2021 erworbenen 
Versorgungsansprüche nach IFRS (jeweils Stand 31. Dezember).

Altersversorgung (nach IFRS)
Tausend €

Kumulierter 
Anwart-
schafts- 

barwert am 
31.12.2021

Kumulierter 
Anwart-
schafts- 

barwert am 
31.12.2020

Dr. Martin Brudermüller 18.823 19.490

Saori Dubourg 6.653 6.611

Dr. Hans-Ulrich Engel 16.048 16.219

Michael Heinz 15.812 16.253

Dr. Markus Kamieth 6.891 7.100

Dr. Melanie Maas-Brunner
(Mitglied des Vorstands seit 01.02.2021)

5.723 –

Wayne T. Smith 
(Mitglied des Vorstands bis 31.05.2021)

5.982 6.417

Gesamt 75.932 72.090

Regelungen zu früheren mehrjährigen variablen Vergütungs-
bestandteilen und zur früheren Altersversorgung
Die Aufschubkomponenten aus dem Performance-Bonus 2018 
(2018 – 2021) und 2019 (2019 – 2022) werden gemäß den bisherigen 
Programmbedingungen regulär zu Ende geführt und ausgezahlt. 

Gewährte und geschuldete Vergütung von nach dem 31. Dezember 2011 ausgeschiedenen früheren Mitgliedern des Vorstands a

Tausend €

Dr. Andreas Kreimeyer  
Mitglied des Vorstands 

bis 30.04.2015

Dr. Stefan Marcinowski  
Mitglied des Vorstands 

bis 27.04.2012

2021 2020 2021 2020

Feste Vergütung (Anteil) 100 % 100 % 100 % 100 %

Altersversorgung 577 571 549 543

Sonstige Leistungen – – 2 1

Variable Vergütung (Anteil) 0 % 0 % 0 % 0 %

Mehrjährige variable Vergütung – – – –

Summe gewährte und geschuldete Vergütung 577 571 551 544

a In der Tabelle werden Vergütungsbestandteile ausgewiesen, die den früheren Mitgliedern nach ihrem Ausscheiden aus dem Vorstand gewährt wurden.
b Sanjeev Gandhi ist mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2019 aus dem Vorstand ausgeschieden. Auf Grundlage der Aufhebungsvereinbarung wurde für ein zweijähriges  

nachvertragliches Wettbewerbsverbot eine Karenzentschädigung vereinbart. 
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BASF-Optionsprogramm (BOP)
Das BASF-Optionsprogramm (BOP) wurde durch Beschluss des 
Aufsichtsrats mit Wirkung vom 1. Januar 2020 durch das neue LTI 
ersetzt. Das BOP setzte auf dem ausgezahlten STI für das Vorjahr auf 
und erforderte ein Eigeninvestment in BASF-Aktien von mindestens 
10 % des ausgezahlten STI, maximal konnten zusätzlich bis zu 20 % 
als freiwilliges Eigeninvestment erklärt werden (Aktienhalteverpflich-
tung). 

Das Eigeninvestment ist für eine festgelegte Frist zu halten (Haltefrist). 
Für das Mindesteigeninvestment in Höhe von 10 % gilt eine Haltefrist 
von vier Jahren. Für ein freiwilliges Eigeninvestment von zusätzlich bis 
zu 20 % gilt eine Haltefrist von zwei Jahren.

Für jede als Eigeninvestment eingebrachte BASF-Aktie wurden vier 
Optionsrechte gewährt. Nach einer vierjährigen Wartefrist können die 
Mitglieder des Vorstands während einer ebenfalls vierjährigen Aus-
übungsphase die gewährten Optionsrechte bei Erreichen der Erfolgs-
hürden individuell ausüben. Nach Ausübung der Optionsrechte wird 
deren rechnerischer Wert in bar ausgezahlt (Cash Settlement).

Jedes Optionsrecht besteht aus dem Teilrecht A (absolute Erfolgshürde) 
und dem Teilrecht B (relative Erfolgshürde), wobei mindestens eine 
der beiden Voraussetzungen erfüllt sein muss, damit das Options-
recht ausgeübt werden kann:
 – Erfolgshürde Teilrecht A: Kurssteigerung der BASF-Aktie um  
mindestens 30 % gegenüber dem Basiskurs bei Zuteilung der 
Optionsrechte des jeweiligen LTI-Plans.

 – Erfolgshürde Teilrecht B: Die kumulierte Wertsteigerung der  
BASF-Aktie übersteigt die des MSCI World Chemicals Index (Out-
performance), und der Kurs der BASF-Aktie am Tag der Ausübung 
entspricht mindestens dem Basiskurs bei Zuteilung der Options-
rechte. 

Insgesamt ist der maximale Ausübungsgewinn (Cap) auf den fünf- 
fachen Betrag des Eigeninvestments begrenzt.

Die Mitglieder des Vorstands konnten letztmalig zum 1. Juli 2020  
am BASF-Optionsprogramm teilnehmen. Aufgrund der maximalen 
Programmlaufzeit von acht Jahren können den Mitgliedern des Vor-
stands Ausübungsgewinne aus den LTI-Plänen noch bis spätestens 
30. Juni 2028 zufließen.

   Mehr zum LTI-Programm im BASF-Bericht 2021 auf Seite 102 und ab Seite 280 

Betriebliche Altersversorgung aus dem bis zum  
31. Dezember 2019 gültigen Altersversorgungssystem
Die bis zum 31. Dezember 2019 erworbenen Anwartschaften aus 
dem vorherigen Altersversorgungssystem bleiben als Besitzstand 
erhalten und können bei Eintritt des Versorgungsfalls vom Mitglied

des Vorstands beziehungsweise von den Hinterbliebenen als Be-
triebsrente oder Alterskapital entsprechend den bisherigen Regelungen 
abgerufen werden.

Vergütung des Aufsichtsrats

Vergütung des Aufsichtsrats

 ▪ Feste Vergütung: 200.000 € a

 ▪ Aktienerwerbs- und Aktienhalteverpflichtung: 25 % der festen Ver-
gütung sind für den Erwerb von BASF-Aktien zu verwenden und die 
Aktien für die Dauer der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat zu halten.

 ▪ Vergütung für Personalausschuss und Strategieausschuss: 
12.500 € b

 ▪ Vergütung für Prüfungsausschuss: 50.000 € b

 ▪ Für den Nominierungsausschuss wird keine zusätzliche  
Vergütung gezahlt.

a Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Zweieinhalbfache, ein stellvertretender Vorsitzender das  
Eineinhalbfache der Vergütung eines Mitglieds des Aufsichtsrats.

b Der Vorsitzende eines Ausschusses erhält das Doppelte, ein stellvertretender Vorsitzender das Eineinhalbfache.

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in der von der Hauptversammlung 
beschlossenen Satzung der BASF SE festgelegt. 

Seit 2017 besteht die Vergütung des Aufsichtsrats aus einer reinen 
Festvergütung, ergänzt um eine Aktienerwerbs- und Aktienhaltever-
pflichtung. Die Aktienerwerbs- und Aktienhalteverpflichtung betont  
die auf Langfristigkeit ausgerichtete strategiebegleitende Aufgabe 
des Aufsichtsrats.

Höhe der Aufsichtsratsvergütung
Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält jährlich eine feste Vergütung 
von 200.000 €.

Die Aufsichtsratsvergütung erfolgt nach einer funktionsbezogenen 
Differenzierung der Vergütung zwischen Vorsitz, stellvertretendem 
Vorsitz und einfacher Mitgliedschaft. Der Vorsitzende des Aufsichts-
rats erhält das Zweieinhalbfache, ein stellvertretender Vorsitzender 
das Eineinhalbfache der Vergütung eines Mitglieds des Aufsichtsrats. 

Höhe der Vergütung für die Tätigkeit in einem Ausschuss
Aufsichtsratsmitglieder, die einem Ausschuss – mit Ausnahme des 
Nominierungsausschusses – angehören, erhalten hierfür eine weitere 
jährliche feste Vergütung in Höhe von 12.500 €. Dies trägt der erhöh-
ten Arbeitsbelastung der in einem Ausschuss tätigen Aufsichtsrats-
mitglieder angemessen Rechnung. Für Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses beträgt die weitere Vergütung 50.000 €. Der Vorsitzende 
eines Ausschusses erhält das Doppelte, ein stellvertretender Vorsitzender 
das Eineinhalbfache der weiteren festen Vergütung.
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Aktienerwerbs- und Aktienhalteverpflichtung für Mitglieder 
des Aufsichtsrats
Jedes Mitglied des Aufsichtsrats ist verpflichtet, 25 % seiner festen 
Vergütung für den Erwerb von Aktien der BASF SE zu verwenden und 
die Aktien für die Dauer der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat zu halten. 
Von der Verwendungspflicht ausgenommen ist der Teil der Vergütung, 
den das Aufsichtsratsmitglied aufgrund einer vor seiner Bestellung in 
den Aufsichtsrat eingegangenen Verpflichtung anteilig an einen Dritten 
abführt. Die Verwendungs- und Haltepflicht besteht in diesem Fall für 
25 % des nach der Abführung verbleibenden Teils der Vergütung.

Die Gesellschaft leistet dem Aufsichtsratsmitglied Ersatz seiner Aus- 
lagen sowie von ihm wegen seiner Tätigkeit als Mitglied des Auf-
sichtsrats oder eines Ausschusses zu entrichtender Umsatzsteuer. 
Die Gesellschaft bezieht die Aufgabenwahrnehmung der Mitglieder 
des Aufsichtsrats in die Deckung einer von ihr abgeschlossenen  
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung mit ein. 

Im Jahr 2021 betrug die Gesamtvergütung des Aufsichtsrats  
3,3 Millionen € (2020: rund 2,9 Millionen €). Auf die einzelnen Mitglieder 
des Aufsichtsrats entfielen die in der untenstehenden Tabelle aufge-
führten Beträge.

Die Vergütung des Aufsichtsrats enthält keine variablen Bestandteile.

Die Aufsichtsrats- und die Ausschussvergütungen, soweit sie nicht 
zum Zwecke des Erwerbs von Aktien einbehalten werden, werden 
fällig mit Ablauf des Geschäftsjahres, für das die Vergütung gezahlt 
wird. Über die in der Tabelle „Gewährte und geschuldete Vergütung 
für Mitglieder des Aufsichtsrats“ ausgewiesene satzungsgemäße 
Vergütung hinaus hat kein Aufsichtsratsmitglied im Jahr 2021  
Vergütungen für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere  
Beratungs- oder Vermittlungsleistungen, erhalten.

   Mehr zum Aktienbesitz von Mitgliedern des Aufsichtsrats im BASF-Bericht 2021 auf Seite 169  

Gewährte und geschuldete Vergütung für Mitglieder des Aufsichtsrats
Tausend €

Feste Vergütung
Vergütung für  

Ausschusstätigkeit Gesamtvergütung

Zum 31. Dezember 2021 amtierende Mitglieder des Aufsichtsrats 2021 2020 a 2021 2020 2021 2020

Dr. Kurt Bock, Vorsitzender seit 18.06.2020 b, c 500,0 233,3 50,0 29,2 550,0 262,5

Franz Fehrenbach, stellvertretender Vorsitzender d, e 300,0 255,0 25,0 33,3 325,0 288,3

Sinischa Horvat, stellvertretender Vorsitzender d 300,0 255,0 25,0 25,0 325,0 280,0

Prof. Dr. Thomas Carell 200,0 170,0 – – 200,0 170,0

Dame Alison Carnwath DBE f 200,0 170,0 112,5 112,5 312,5 282,5

Tatjana Diether g 200,0 170,0 50,0 50,0 250,0 220,0

Waldemar Helber h 200,0 170,0 12,5 12,5 212,5 182,5

Anke Schäferkordt i 200,0 170,0 50,0 41,7 250,0 211,7

Denise Schellemans 200,0 170,0 – – 200,0 170,0

Liming Chen, seit 08.10.2020 200,0 40,0 – – 200,0 40,0

Roland Strasser 200,0 170,0 – – 200,0 170,0

Michael Vassiliadis d, g 200,0 170,0 75,0 75,0 275,0 245,0

Summe gewährte und geschuldete Vergütung  
für das Geschäftsjahr im Sinne des § 162 AktG j 2.900,0 2.143,3 400,0 379,2 3.300,0 2.522,5

a Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben in dem Zeitraum 1. April 2020 bis 31. Dezember 2020 auf jeweils 20 % ihrer festen Vergütung freiwillig verzichtet
b Vorsitzender des Personalausschusses seit 18.06.2020
c Vorsitzender des Strategieausschusses seit 18.06.2020
d Mitglied des Personal- und des Strategieausschusses
e Mitglied des Prüfungsausschusses bis 29.02.2020
f Vorsitzende des Prüfungsausschusses und Mitglied des Strategieausschusses
g Mitglied des Prüfungsausschusses
h Mitglied des Strategieausschusses
i Mitglied des Prüfungsausschusses seit 01.03.2020
j Im Vergleich zum Vergütungsbericht 2020 sind die Aufsichtsratsbezüge der im Jahr 2020 ausgeschiedenen Mitglieder Dr. Jürgen Hambrecht und Dr. Alexander C. Karp nicht mehr enthalten.
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Geschäftsjahr

2018 2019 2020 2021

2018 vs. 2017 in % 2019 vs. 2018 in % 2020 vs. 2019 in % 2021 vs. 2020 in %

Ertragsentwicklung / Kennziffern

Return on Capital Employed (ROCE) a
Prozentuale Veränderung vs. Vorjahr –22,1 % b –35,8 % –77,9 % 694,1 %

ROCE in % vs. Vorjahr (12,0 % vs. 15,4 %) (7,7 % vs. 12,0 %) (1,7 % vs. 7,7 %) (13,5 % vs. 1,7 %)

Jahresüberschuss der BASF SE c Prozentuale Veränderung vs. Vorjahr –4,7 % 30,8 % 1,2 % –0,5 %

a Der ROCE ist seit dem Geschäftsjahr 2018 relevant für die einjährige variable Vergütung des Vorstands und der Mitarbeitenden der BASF-Gruppe.
b Die Werte für das Jahr 2018 wurden mit dem Ausweis der Bauchemie-Aktivitäten als nicht fortgeführtes Geschäft angepasst.
c Die Kennzahl Jahresüberschuss der BASF SE ist nicht relevant für die variable Vergütung des Vorstands und der Mitarbeitenden der BASF-Gruppe.

Vorstandsvergütung

Gegenwärtige Mitglieder

Dr. Martin Brudermüller (Vorsitzender seit 04.05.2018) –20,5 % –6,2 % –18,4 % 218,8 %

Dr. Hans-Ulrich Engel (Stellv. Vorsitzender seit 04.05.2018) –50,1 % –46,9 % –18,3 % 216,6 %

Saori Dubourg (seit 12.05.2017) –7,9 % 4,9 % –6,2 % 134,3 %

Michael Heinz (seit 06.05.2011) –41,8 % –14,3 % –17,9 % 240,6 %

Dr. Markus Kamieth (seit 12.05.2017) –8,4 % –14,0 % 23,1 % 133,7 %

Dr. Melanie Maas-Brunner (seit 01.02.2021) – –   – –

Im Geschäftsjahr ausgeschiedene Mitglieder

Wayne T. Smith (bis 31.05.2021) –38,0 % –7,7 % 41,5 % 153,7 %

Ehemalige Mitglieder

Sanjeev Gandhi (bis 31.12.2019) –29,9 % –3,0 %  –28,7 % 24,0 %

Dr. Kurt Bock (Vorsitzender bis 04.05.2018) –66,4 % –72,4 % –0,3 % 52,6 %

Margret Suckale (bis 12.05.2017) –83,7 % 1,1 % 0,6 % 1,1 %

Dr. Andreas Kreimeyer (bis 30.04.2015) –81,4 % 1,4 % 1,6 % 1,1 %

Dr. Stefan Marcinowski (bis 27.04.2012) –44,0 % 1,7 % 1,3 % 1,3 %

Vergleichende Darstellung der Ertragsentwicklung und der 
jährlichen Veränderung der Vergütung
Die folgende Tabelle stellt gemäß § 162 (1) Satz 2 Nr. 2 AktG  
die jährlichen Veränderungen der gewährten und geschuldeten Vergü- 
tung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, die jährliche 
Veränderung der durchschnittlichen Vergütung der Arbeitnehmer auf 
Vollzeitäquivalenzbasis sowie die jährliche Veränderung der Ertrags-
entwicklung der BASF über die vergangenen fünf Geschäftsjahre dar. 

Für die Ertragsentwicklung der Gesellschaft wird die Kennziffer des 
Jahresüberschusses der BASF SE verwendet. Zusätzlich wird für die 
Ertragsentwicklung der BASF-Gruppe die Kennziffer ROCE verwendet, 
da diese seit 2018 als maßgebliche Kennziffer für den Unternehmens-

erfolg als Leistungskriterium für die einjährige variable Vergütung  
verwendet wird. Bis 2017 wurde die Gesamtkapitalrendite als  
Leistungskriterium verwendet. 

Die durchschnittliche Vergütung der Arbeitnehmer berücksichtigt die 
Belegschaft der BASF SE in Deutschland einschließlich der Auszubil-
denden auf Vollzeitäquivalentbasis.

Für die Ermittlung der durchschnittlichen Vergütung der Arbeitnehmer 
wird der Personalaufwand (ohne betriebliche Altersversorgung und 
ohne Abfindungen) verwendet. Er umfasst Löhne und Gehälter (in-
klusive variabler Vergütung für das Geschäftsjahr), Nebenleistungen  
sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung.   
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Geschäftsjahr

2018 2019 2020 2021

2018 vs. 2017 in % 2019 vs. 2018 in % 2020 vs. 2019 in % 2021 vs. 2020 in %

Aufsichtsratsvergütung

Gegenwärtige Mitglieder

Dr. Kurt Bock (Vorsitzender seit 18.06.2020) – – – 109,5 %

Franz Fehrenbach (Stellv. Vorsitzender seit 03.05.2019) 0,0 % 33,3 % –13,5 % 12,7 %

Sinischa Horvat (Stellv. Vorsitzender seit 12.05.2017) 50,0 % 0,0 % –13,8 % 16,1 %

Prof. Dr. Thomas Carell (seit 03.05.2019) – – 27,5 % 17,6 %

Dame Alison Carnwath DBE 0,0 % 0,0 % –9,6 % 10,6 %

Tatjana Diether (seit 04.05.2018) – 50,1 % –12,0 % 13,6 %

Waldemar Helber 4,2 % 2,0 % –14,1 % 16,4 %

Anke Schäferkordt 0,0 % 0,0 % 5,9 % 18,1 %

Denise Schellemans 0,0 % 0,0 % –15,0 % 17,6 %

Liming Chen (seit 08.10.2020) – – – 400,0 %

Roland Strasser (seit 04.05.2018) – 50,0 % –15,0 % 17,6 %

Michael Vassiliadis 0,0 % 0,0 % –10,9 % 12,2 %

Durchschnittliche Arbeitnehmervergütung

Belegschaft BASF SE –4,1 % –1,1 % –1,1 % 18,7 %

Weitere Informationen

Folgende Symbole verweisen auf weiterführende Informationen:

   Sie finden weiterführende Informationen im  
BASF-Bericht 2021

   Querverweise sowie Informationen, auf die sich die Quer-
verweise beziehen, sind nicht Bestandteil der Prüfung des 
Vergütungsberichts.
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Prüfungsvermerk des  
Wirtschaftsprüfers

An die BASF SE, Ludwigshafen am Rhein.

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES  
VERGÜTUNGSBERICHTS

Wir haben den beigefügten, zur Erfüllung des § 162 AktG aufgestellten 
Vergütungsbericht der BASF SE, Ludwigshafen am Rhein für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021  
einschließlich der dazugehörigen Angaben geprüft. Die mit „ “ ge-
kennzeichneten, über § 162 AktG hinausgehenden Angaben des 
Vergütungsberichts haben wir nicht inhaltlich geprüft.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats
Die gesetzlichen Vertreter und der Aufsichtsrat der BASF SE sind 
verantwortlich für die Aufstellung des Vergütungsberichts, einschließ-
lich der dazugehörigen Angaben, der den Anforderungen des § 162 
AktG entspricht. Die gesetzlichen Vertreter und der Aufsichtsrat sind 
auch verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig 
erachten, um die Aufstellung eines Vergütungsberichts, einschließlich 
der dazugehörigen Angaben, zu ermöglichen, der frei von wesentli-
chen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Angaben ist.

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfung ein Urteil 
zu diesem Vergütungsbericht, einschließlich der dazugehörigen An-
gaben, abzugeben. Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Da-
nach haben wir die Berufspflichten einzuhalten und die Prüfung so  
zu planen und durchzuführen, dass hinreichende Sicherheit darüber 
erlangt wird, ob der Vergütungsbericht, einschließlich der dazuge-
hörigen Angaben, frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung umfasst die Durchführung von Prüfungshandlungen,  
um Prüfungsnachweise für die im Vergütungsbericht enthaltenen 
Wertansätze einschließlich der dazugehörigen Angaben zu erlangen. 
Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen 
des Wirtschaftsprüfers. Dies schließt die Beurteilung der Risiken  
wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Angaben 
im Vergütungsbericht einschließlich der dazugehörigen Angaben ein. 
Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Wirtschaftsprüfer 
das interne Kontrollsystem, das relevant ist für die Aufstellung des 
Vergütungsberichts einschließlich der dazugehörigen Angaben. Ziel 

hierbei ist es, Prüfungshandlungen zu planen und durchzuführen, die 
unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des 
Unternehmens abzugeben. Eine Prüfung umfasst auch die Beurteilung 
der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Vertretbarkeit 
der von den gesetzlichen Vertretern und dem Aufsichtsrat ermittelten 
geschätzten Werte in der Rechnungslegung sowie die Beurteilung 
der Gesamtdarstellung des Vergütungsberichts, einschließlich der da-
zugehörigen Angaben. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-
weise ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser 
Prüfungsurteil zu dienen.

Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse entspricht der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 einschließlich der 
dazugehörigen Angaben in allen wesentlichen Belangen den Rech-
nungslegungsbestimmungen des § 162 AktG. Unser Prüfungsurteil 
zum Vergütungsbericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der oben 
genannten mit „ “ gekennzeichneten, über § 162 AktG hinausge-
henden Angaben des Vergütungsberichts. 

Sonstiger Sachverhalt – Formelle Prüfung des  
Vergütungsberichts
Die in diesem Prüfungsvermerk beschriebene inhaltliche Prüfung des 
Vergütungsberichts umfasst die von § 162 Abs. 3 AktG geforderte 
formelle Prüfung des Vergütungsberichts, einschließlich der Erteilung 
eines Vermerks über diese Prüfung. Da wir ein uneingeschränktes 
Prüfungsurteil über die inhaltliche Prüfung des Vergütungsberichts 
abgeben, schließt dieses Prüfungsurteil ein, dass die Angaben nach 
§ 162 Abs. 1 und 2 AktG in allen wesentlichen Belangen im Vergü-
tungsbericht gemacht worden sind.

Hinweis zur Haftungsbeschränkung
Dem Auftrag, in dessen Erfüllung wir vorstehend benannte Leistungen 
für die BASF SE erbracht haben, lagen die Allgemeinen Auftrags- 
bedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 zugrunde. Durch Kennt-
nisnahme und Nutzung der in diesem Prüfungsvermerk enthaltenen 
Informationen bestätigt jeder Empfänger, die dort getroffenen Rege- 
lungen (einschließlich der Haftungsbeschränkung auf EUR 4 Mio für 
Fahrlässigkeit in Ziffer 9 der AAB) zur Kenntnis genommen zu haben, 
und erkennt deren Geltung im Verhältnis zu uns an.

Frankfurt am Main, den 22. Februar 2022
KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Kaiser 
Wirtschaftsprüfer 

Prof. Dr. Schütte-Biastoch
Wirtschaftsprüferin
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lV.  Angaben gemäß Artikel 9 SE-VO i.V.m. § 125 Absatz 1 Aktiengesetz und 
weitere Informationen über die unter Punkt 7 der Tagesordnung zur Wahl 
vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten 

Alessandra Genco

Finanzvorständin der Leonardo SpA, Rom/Italien

Persönliche Daten 
Wohnort: Rom/Italien
Geboren am 4. August 1973 in Rom/Italien
Nationalität: Italienisch
Kandidiert erstmals für den Aufsichtsrat der BASF SE
 
Ausbildung 
2001      MBA der Stanford Graduate School of Business, 

Stanford/USA

1996       Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften  
an der LUISS Guido Carli Universität, Rom/Italien

Beruflicher Werdegang  
seit 2017    Finanzvorständin der Leonardo SpA
 
2014 – 2017  Vice President Group Finance der Leonardo SpA
 
2006 – 2014   Leiterin Investments and Portfolio Evaluation der 

Leonardo SpA
 
2001 – 2006   Vice President der Einheit Investment Banking bei 

Goldman Sachs, New York/USA
 
1996 – 1999  Risk Manager bei Banca di Roma
 

Mandate 
a)  Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen 

Aufsichtsräten:
 – keine

b)  Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen 
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

 –  Elettronica SpA (nicht börsennotiert, gruppeninternes  
Mandat), Mitglied seit April 2016

 
Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen 
Alessandra Genco ist seit über vier Jahren Finanzvorständin der  
Leonardo SpA und verfügt daher über profunde Kenntnisse und 
Erfahrung in der Führung eines börsennotierten und international  
tätigen Unternehmens. Sie verfügt über ausgewiesene Kompetenzen 
in den Bereichen Finanzen, Bilanzierung und Rechnungswesen. 
Zudem hat sie aufgrund aktueller und früherer Tätigkeiten ein umfas-
sendes Verständnis für langfristige industrielle Investitionsprojekte, 
Portfoliobewertung sowie das Investment Banking.
 
Unabhängigkeit 
Alessandra Genco übt keine Organfunktion oder Beratungsaufgaben 
bei wesentlichen Wettbewerbern der BASF SE aus, steht in keiner 
persönlichen Beziehung zur BASF SE, ihren Organen, einem mit ihr 
verbundenen Unternehmen oder einem wesentlichen an der BASF 
SE beteiligten Aktionär und hat keine geschäftliche Beziehung zur 
BASF-Gruppe.

Der Aufsichtsrat hat sich vergewissert, dass Alessandra Genco den 
im Zusammenhang mit der Aufsichtsratsarbeit bei BASF SE zu erwar-
tenden Zeitaufwand erbringen kann.

 



35                            Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der BASF SE

Professor Dr. rer. pol. Stefan Asenkerschbaumer

Vorsitzender des Aufsichtsrats der Robert Bosch GmbH 
Geschäftsführender Gesellschafter der Robert Bosch Industrietreuhand KG (RBIK)

Persönliche Daten 
Wohnort: Stuttgart
Geboren am 27. April 1956 in Burghausen
Nationalität: Deutsch
Kandidiert erstmals für den Aufsichtsrat der BASF SE

Ausbildung 
1986      Promotion zum Thema betriebliches Innovations-

management an der Universität Erlangen-Nürnberg
 
1984      Diplom in Betriebswirtschaftslehre an der  

Universität Erlangen-Nürnberg
 
1982      Diplom in Wirtschaftspädagogik an der Universität 

Erlangen-Nürnberg

Beruflicher Werdegang  
seit 2022     Vorsitzender des Aufsichtsrats der Robert Bosch 

GmbH und geschäftsführender Gesellschafter der 
RBIK

 
2013– 2021    Stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsfüh-

rung der Robert Bosch GmbH
 
2010 – 2013  Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH
 
2006 – 2010   Vorsitzender Bereichsvorstand des Geschäfts-

bereichs Starter und Generatoren bei Bosch
 
1987 – 2006   Verschiedene Positionen im kaufmännischen 

Bereich und leitende Funktionen innerhalb der 
Bosch-Gruppe

 
 

Mandate 
a)  Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen 

Aufsichtsräten:
 –  Robert Bosch GmbH (nicht börsennotiert),  

Vorsitzender seit Januar 2022

b)   Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen 
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

 – keine
 
Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen  
Professor Dr. rer. pol. Stefan Asenkerschbaumer war langjähriger 
Finanzvorstand und stellvertretender Geschäftsführer der Robert 
Bosch GmbH. Als ausgewiesener Experte nicht nur in allen Feldern 
des Finanz- und Rechnungswesens, sondern auch in den Gebieten 
Innovationsmanagement, Einkauf und Logistik kann er profunde 
Kenntnisse zu den mit der Chemieindustrie verbundenen Wertschöp-
fungsketten und den unternehmerischen Anforderungen der Digitali-
sierung in den Aufsichtsrat einbringen. 
 
Unabhängigkeit 
Professor Dr. rer. pol. Stefan Asenkerschbaumer übt keine Organ-
funktion oder Beratungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern 
der BASF SE aus, steht in keiner persönlichen Beziehung zur BASF 
SE, ihren Organen, einem mit ihr verbundenen Unternehmen oder 
einem wesentlichen an der BASF SE beteiligten Aktionär und hat 
keine geschäftliche Beziehung zur BASF-Gruppe.

Der Aufsichtsrat hat sich vergewissert, dass Professor Dr. rer. pol. 
Stefan Asenkerschbaumer den im Zusammenhang mit der Aufsichts-
ratsarbeit bei BASF SE zu erwartenden Zeitaufwand erbringen kann.
 



36                            Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der BASF SE

Zu Punkt 8 der Tagesordnung erstattet der Vorstand gemäß Artikel 9 
SE-VO i.V.m. § 71 Absatz 1 Nummer 8 in Verbindung mit § 186 Absatz 
4 Satz 2 Aktiengesetz folgenden Bericht über die Ermächtigung zum 
Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien und über den Ausschluss 
des Bezugsrechts bei der Wiederausgabe eigener Aktien:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Gesellschaft in Übereinstim-
mung mit üblicher Unternehmenspraxis zu ermächtigen, bis zum  
28. April 2027 eigene Aktien der Gesellschaft im Umfang von bis zu  
10 Prozent des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Haupt- 
versammlung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Mit dieser 
Ermächtigung soll die Möglichkeit von Aktienrückkäufen erneuert 
werden. Bei einem zum Stand am Tag der Feststellung des Jahresab-
schlusses 2021 unveränderten Grundkapital am Tag der Hauptver-
sammlung könnte die Gesellschaft maximal 91.847.800 eigene Aktien 
erwerben. Die eigenen Aktien sollen sowohl durch die Gesellschaft 
selbst als auch durch abhängige oder im Mehrheitsbesitz der Gesell-
schaft stehende Unternehmen (Gruppengesellschaften) oder durch für 
Rechnung der Gesellschaft oder für Rechnung von Gruppengesell-
schaften handelnde Dritte erworben werden können.

Der Erwerb der eigenen Aktien kann über die Börse oder im Wege eines 
öffentlichen Erwerbsangebots erfolgen. Bei dem Erwerb ist der Grund-
satz der Gleichbehandlung der Aktionäre gemäß § 53a Aktiengesetz zu 
wahren. Der vorgeschlagene Erwerb über die Börse oder im Wege des 
öffentlichen Erwerbsangebots trägt dem Rechnung. Sofern bei einem 
öffentlichen Erwerbsangebot die Anzahl der angedienten Aktien das 
von der Gesellschaft vorgesehene Erwerbsvolumen übersteigt, erfolgt 
der Erwerb quotal nach dem Verhältnis der angedienten Aktien je Aktio-
när. Dabei kann jedoch unabhängig von den von dem Aktionär ange-
dienten Aktien ein bevorrechtigter Erwerb geringer Stückzahlen bis zu 
100 Aktien je Aktionär vorgesehen werden. Aktien mit einem vom Akti-
onär festgelegten Andienungspreis, zu dem der Aktionär bereit ist, die 
Aktien an die Gesellschaft zu veräußern und der höher ist als der von der 
Gesellschaft festgelegte Kaufpreis, werden bei dem Erwerb nicht 
berücksichtigt.

Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht vor, dass erworbene eigene 
Aktien ohne einen weiteren Hauptversammlungsbeschluss eingezogen 
werden oder aber über die Börse oder im Wege eines öffentlichen 
Angebots an alle Aktionäre wieder veräußert werden können. Die Einzie-
hung der eigenen Aktien führt grundsätzlich zur Herabsetzung des 
Grundkapitals der Gesellschaft. Der Vorstand wird aber auch ermäch-
tigt, die eigenen Aktien ohne Herabsetzung des Grundkapitals gemäß  
§ 237 Absatz 3 Nummer 3 Aktiengesetz einzuziehen. Dadurch würde 
sich der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital gemäß § 8 Absatz 3 
Aktiengesetz (rechnerischer Nennbetrag) anteilig erhöhen. Bei den  
beiden genannten Veräußerungswegen wird der aktienrechtliche 
Gleichbehandlungsgrundsatz gewahrt.

Die erworbenen eigenen Aktien sollen vom Vorstand mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats auch gegen Barleistung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre an Dritte veräußert werden können, sofern 
der Veräußerungspreis je Aktie den Börsenpreis von Aktien der Gesell-
schaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. 
Mit dieser Ermächtigung wird von der in § 71 Absatz 1 Nummer 8  

Aktiengesetz in entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 
Aktiengesetz zugelassenen Möglichkeit des vereinfachten Bezugs-
rechtsausschlusses Gebrauch gemacht. Dadurch wird der Vorstand in 
die Lage versetzt, schnell und flexibel die Chancen günstiger Börsen-
situationen zu nutzen und durch eine marktnahe Preisfestsetzung einen 
möglichst hohen Wiederverkaufspreis zu erzielen und damit eine größt-
mögliche Stärkung des Eigenkapitals zu erreichen oder neue Inves-
torenkreise zu erschließen. Die Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, 
dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien 
insgesamt 10 Prozent des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen. 
Auf diese Begrenzung sind diejenigen Aktien anzurechnen, die während 
der Laufzeit der Wiederveräußerungsermächtigung aus genehmigtem 
Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 
4 Aktiengesetz ausgegeben wurden. Die Vermögens- und Stimmrechts- 
interessen der Aktionäre werden bei diesem Weg der Veräußerung 
eigener Aktien angemessen gewahrt, da die unter Ausschluss des 
Bezugsrechts veräußerten Aktien nur zu einem Preis veräußert werden 
dürfen, der den Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. Interessierte 
Aktionäre haben grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Beteiligungs-
quote zu vergleichbaren Bedingungen durch einen Kauf von Aktien 
über die Börse aufrechtzuerhalten. 

Der Vorstand soll darüber hinaus ermächtigt werden, erworbene eigene 
Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Sachleistungen unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu veräußern. Hierdurch 
soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, auf dem nationalen Markt 
sowie internationalen Märkten in geeigneten Einzelfällen rasch und 
erfolgreich Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an 
Unternehmen im Tausch gegen Aktien der Gesellschaft zu erwerben 
oder sich gegen Überlassung von eigenen Aktien an Unternehmenszu-
sammenschlüssen zu beteiligen. Nicht selten ergibt sich aus den Ver-
handlungen die Notwendigkeit, als Gegenleistung nicht Geld, sondern 
Aktien bereitzustellen. Die Möglichkeit, eigene Aktien anstelle von oder 
zusätzlich zu einer Geldzahlung als Gegenleistung bei einem Unterneh-
menserwerb anbieten zu können, kann somit einen Vorteil im Wettbe-
werb um attraktive Erwerbsobjekte schaffen und erlaubt die liquiditäts-
schonende Durchführung von Unternehmenserwerben. Dies kann auch 
unter dem Gesichtspunkt einer optimalen Finanzierungstruktur sinnvoll 
sein. Mit der Zulassung der Wiederausgabe der eigenen Aktien zum 
Erwerb von Unternehmen unter Ausschluss des Bezugsrechts erhält 
die Gesellschaft eine zusätzliche Handlungsoption, die dazu beitragen 
kann, ein Akquisitionsvorhaben erfolgreich zu gestalten und so die  
Weiterentwicklung von BASF im Aktionärs- und Unternehmens- 
interesse zu unterstützen. Der Vorstand wird jeweils im Einzelfall prüfen, 
ob die Wiederveräußerung oder Überlassung von eigenen Aktien zum 
Zwecke des Unternehmenserwerbs und der damit verbundene 
Bezugsrechtsausschluss auch unter Berücksichtigung des Interesses 
der Aktionäre im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. 
Dabei wird der Vorstand den Börsenkurs der BASF-Aktie berücksich-
tigen. Er wird dabei insbesondere auch sicherstellen, dass bei der 
Festlegung der Bewertungsrelation die Interessen der Aktionäre 
gewahrt bleiben.

Es bestehen derzeit keine konkreten Pläne für eine Verwendung eigener 
Aktien zu diesem Zweck. Die Gesellschaft möchte sich jedoch eine ent-
sprechende Verwendung in der Zukunft offenhalten.

V. Bericht des Vorstands zu Punkt 8 der Tagesordnung 
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VI. Bericht des Vorstands zu Punkt 9 der Tagesordnung

Zu Punkt 9 der Tagesordnung erstattet der Vorstand gemäß Artikel 9 
SE-VO i.V.m. § 221 Absatz 4 Aktiengesetz i.V.m. § 186 Absatz 4 Satz 
2 Aktiengesetz folgenden Bericht über den Ausschluss des Bezugs-
rechts bei der Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschrei-
bungen: 

Die von der Hauptversammlung am 12. Mai 2017 unter Tagesord-
nungspunkt 7 beschlossene Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- 
und Optionsschuldverschreibungen läuft am 11. Mai 2022 aus. Von 
dieser Ermächtigung hat der Vorstand keinen Gebrauch gemacht. 
Der Vorstand soll erneut, auch gegen Sachleistungen, zur Ausgabe 
von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen ermächtigt, das 
Bedingte Kapital 2017 aufgehoben und ein neues Bedingtes Kapital 
2022 beschlossen werden. Die Gesellschaft würde dann wieder über 
ein ausreichend großes Ermächtigungsvolumen verfügen. 

Die unter Tagesordnungspunkt 9 vorgeschlagene Ermächtigung sieht 
vor, dass Schuldverschreibungen über einen Gesamtnennwert von 
bis zu 10.000.000.000 € mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. 
-pflichten auf Aktien der BASF SE ausgegeben werden können, und 
zwar gegen Barleistung oder Sachleistung. Dafür sollen bis zu 
91.847.800 neue, auf den Namen lautende Stückaktien der BASF SE 
(„BASF-Aktien“) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis 
zu 117.565.184 € aus dem neu zu schaffenden Bedingten Kapital 
2022 zur Verfügung stehen. Bei vollständiger Ausnutzung dieser 
Ermächtigung könnten Schuldverschreibungen begeben werden, die 
bei Ausgabe Bezugsrechte auf BASF-Aktien bis zu rund 10 Prozent 
gemessen am derzeitigen Grundkapital einräumen würden. Die 
Ermächtigung ist bis zum 28. April 2027 befristet.

Eine angemessene Kapitalausstattung und Finanzierung ist eine 
wesentliche Grundlage für die geschäftliche Entwicklung der Gesell-
schaft. Durch die Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldver-
schreibungen („Schuldverschreibungen“) kann die Gesellschaft je 
nach Marktlage und ihren Finanzierungsbedürfnissen attraktive 
Finanzierungsmöglichkeiten am Kapitalmarkt nutzen, etwa um der 
Gesellschaft Fremdkapital zukommen zu lassen, das unter Umständen 
in Eigenkapital umgewandelt wird und so der Gesellschaft erhalten 
bleibt. Ferner können durch die Ausgabe von Schuldverschrei-
bungen, ggfs. in Ergänzung zum Einsatz anderer Instrumente wie 
einer Kapitalerhöhung, neue Investorenkreise erschlossen werden. 
Die vorgesehene Möglichkeit, neben der Einräumung von Wandel- 
und/oder Optionsrechten auch Wandlungspflichten zu begründen, 
erweitert den Spielraum dieses Finanzierungsinstruments. Die vorge-
schlagene Ermächtigung gibt der Gesellschaft die erforderliche  
Flexibilität, die Schuldverschreibungen selbst oder über abhängige 
Konzernunternehmen der Gesellschaft im Sinne von § 18 Aktienge-
setz („Tochtergesellschaft“) zu platzieren. Schuldverschreibungen 
können außer in Euro auch in anderen gesetzlichen Währungen  
von OECD-Ländern ausgegeben werden. Darüber hinaus soll die 
Erfüllung der Schuldverschreibungen durch die Lieferung von BASF-
Aktien oder die Zahlung des Gegenwerts in Geld vorgesehen werden 
können.

Der Wandlungs- bzw. Optionspreis darf einen Mindestausgabebetrag 
nicht unterschreiten, dessen Errechnungsgrundlagen genau ange-
geben sind. Anknüpfungspunkt für die Berechnung ist jeweils der 

Börsenkurs der BASF-Aktie im zeitlichen Zusammenhang mit der 
Platzierung der Schuldverschreibungen bzw. im Fall einer Wand-
lungs- oder Optionspflicht ggfs. alternativ der Börsenkurs der BASF-
Aktie im zeitlichen Zusammenhang mit der Endfälligkeit der Schuld-
verschreibungen bzw. Optionsscheine nach näherer Maßgabe der 
Schuldverschreibungen. Der Wandlungs- bzw. Optionspreis kann 
unbeschadet von § 9 Absatz 1 Aktiengesetz und § 199 Absatz 2 
Aktiengesetz aufgrund einer Verwässerungsschutz- oder Anpas-
sungsklausel nach näherer Bestimmung der der jeweiligen Schuld-
verschreibung zugrundeliegenden Bedingungen angepasst werden, 
wenn es während der Laufzeit der Schuldverschreibungen bzw. der 
Optionsscheine z.B. zu Kapitalveränderungen bei der Gesellschaft 
kommt, etwa einer Kapitalerhöhung, einer Kapitalherabsetzung oder 
einem Aktiensplit. Weiter können Verwässerungsschutz oder An- 
passungen vorgesehen werden in Zusammenhang mit Dividenden-
zahlungen, der Begebung weiterer Wandel- und/oder Optionsschuld-
verschreibungen, Umwandlungsmaßnahmen sowie im Fall anderer 
Ereignisse mit Auswirkungen auf den Wert der Wandlungs- bzw. 
Optionsrechte, die während der Laufzeit der Schuldverschreibungen 
bzw. der Optionsscheine eintreten (wie z.B. einer Kontrollerlangung 
durch einen Dritten). Verwässerungsschutz oder Anpassungen  
können insbesondere durch Einräumung von Bezugsrechten, durch 
Veränderung des Wandlungs- bzw. Optionspreises sowie durch die 
Veränderung oder Einräumung von Barkomponenten vorgesehen 
werden.

Grundsätzlich besteht bei der Emission von Schuldverschreibungen 
ein Bezugsrecht der Aktionäre. Um die Abwicklung zu erleichtern, soll 
auch von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden können, die 
Schuldverschreibungen an Kreditinstitute oder Unternehmen im 
Sinne von § 186 Absatz 5 Satz 1 Aktiengesetz mit der Verpflichtung 
auszugeben, sie den Aktionären entsprechend ihrem Bezugsrecht 
zum Bezug anzubieten. Der Vorstand soll aber in den in der Ermäch-
tigung genannten Fällen auch befugt sein, das Bezugsrecht mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen.  

Die Platzierung der Schuldverschreibungen unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre ermöglicht es der Gesellschaft, kurzfristig 
günstige Kapitalmarktsituationen zu nutzen und so einen höheren 
und schnelleren Mittelzufluss als im Fall der Ausgabe unter Wahrung 
des Bezugsrechts zu erzielen. Bei Einräumung eines Bezugsrechts 
wäre die erfolgreiche Platzierung wegen der Ungewissheit über die 
Ausnutzung der Bezugsrechte gefährdet bzw. mit zusätzlichem Auf-
wand verbunden. Für die Gesellschaft günstige, möglichst marktnahe 
Konditionen können nur festgesetzt werden, wenn die Gesellschaft 
an diese nicht für einen zu langen Angebotszeitraum gebunden ist. 
Sonst wäre, um die Attraktivität der Konditionen und damit die Erfolgs- 
chancen der jeweiligen Emission für den ganzen Angebotszeitraum 
sicherzustellen, ein nicht unerheblicher Sicherheitsabschlag erforder-
lich. Bei der Aufnahme von Fremdwährungen lassen sich bei Aus-
schluss des Bezugsrechts und einem entsprechend verkürzten 
Angebotszeitraum überdies Einflüsse von Wechselkursschwan-
kungen auf die Emission geringer halten.

Für den Bezugsrechtsausschluss bei der Ausgabe von Wandel- und/
oder Optionsschuldverschreibungen gilt nach § 221 Absatz 4 Satz 2 
Aktiengesetz die Bestimmung des § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktienge-
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setz sinngemäß. Die dort geregelte Grenze für Bezugsrechtsaus-
schlüsse von bis zu 10 Prozent des jeweiligen Grundkapitals wird 
aufgrund der ausdrücklichen Beschränkung der Ermächtigung nicht 
überschritten. Der rechnerische Anteil am Grundkapital, der auf 
BASF-Aktien entfällt, die aufgrund von unter dieser Ermächtigung 
ausgegebenen Schuldverschreibungen auszugeben oder zu gewähren 
sind, darf 10 Prozent des Grundkapitals weder zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch – falls dieser Wert geringer 
ist – zum Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung überschreiten. 
Auf diese Begrenzung sind BASF-Aktien anzurechnen, die während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 71 Absatz 1 Nummer 8 
Satz 5 i.V.m. § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz veräußert werden. 
Ferner sind auf diese Begrenzung diejenigen BASF-Aktien anzurech-
nen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aus genehmigtem 
Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 203 Absatz 2 
Satz 1 i.V.m. § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegeben wer-
den. Diese Anrechnung erfolgt im Interesse der Aktionäre an einer 
möglichst geringen Verwässerung ihrer Beteiligung. 

Die Interessen der Aktionäre werden dadurch gewahrt, dass die 
Schuldverschreibungen nicht wesentlich unter dem theoretischen 
Marktwert ausgegeben werden. Dabei ist der theoretische Marktwert 
anhand von anerkannten finanzmathematischen Methoden zu ermit-
teln. Der Vorstand wird bei seiner Preisfestsetzung unter Berücksich-
tigung der jeweiligen Situation am Kapitalmarkt den Abschlag von 
diesem Marktwert so gering wie möglich halten. Damit wird der rech-
nerische Wert eines Bezugsrechts auf die Schuldverschreibungen auf 
beinahe null sinken, so dass den Aktionären durch den Bezugs-
rechtsausschluss kein nennenswerter wirtschaftlicher Nachteil ent-
stehen kann. Außerdem haben Aktionäre die Möglichkeit, ihren Anteil 
am Grundkapital der Gesellschaft mittels eines Erwerbs der erforder-
lichen BASF-Aktien über die Börse zeitnah zur Festsetzung der Aus-
gabekonditionen der Schuldverschreibungen aufrechtzuerhalten.

Die übrigen vorgeschlagenen Fälle des Bezugsrechtsausschlusses 
dienen lediglich dazu, die Ausgabe von Schuldverschreibungen zu 
vereinfachen. Der Ausschluss bei Spitzenbeträgen ist sinnvoll und 
marktkonform, um ein praktisch handhabbares Bezugsverhältnis her-
stellen zu können. Der marktübliche Ausschluss des Bezugsrechts 
zugunsten der Inhaber bereits ausgegebener Schuldverschreibungen 
hat den Vorteil, dass der Wandlungs- bzw. Optionspreis für die bereits 
ausgegebenen und regelmäßig mit einem Verwässerungsschutzme-
chanismus ausgestatteten Schuldverschreibungen nicht ermäßigt zu 
werden braucht. Dadurch können die Schuldverschreibungen in 
mehreren Tranchen attraktiver platziert werden und es wird insge-
samt ein höherer Mittelzufluss ermöglicht. Die vorgeschlagenen Aus-
schlüsse des Bezugsrechts liegen damit im Interesse der Gesellschaft 
und ihrer Aktionäre.

Die Ausgabe von Schuldverschreibungen kann auch gegen Sachein-
lagen erfolgen, sofern dies im Interesse der Gesellschaft liegt. In die-
sem Fall ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, sofern der Wert 
der Sacheinlage in einem angemessenen Verhältnis zu dem nach 
anerkannten finanzmathematischen Grundsätzen zu ermittelnden 
theoretischen Marktwert der Schuldverschreibungen steht. Dies 
eröffnet die Möglichkeit, Schuldverschreibungen in geeigneten Einzel-

fällen auch als Akquisitionswährung einsetzen zu können, z.B. in 
Zusammenhang mit dem (auch mittelbaren) Erwerb von Unterneh-
men, Unternehmensteilen, Unternehmensbeteiligungen (wobei dies 
auch im Wege der Verschmelzung oder anderer umwandlungsrecht-
licher Maßnahmen erfolgen kann) oder sonstigen Wirtschaftsgütern.

Die Möglichkeit, Schuldverschreibungen als Gegenleistung anbieten 
zu können, ist insbesondere im internationalen Wettbewerb um in-
teressante Akquisitionsobjekte erforderlich und schafft den notwendigen 
Spielraum, sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensbeteiligungen oder sonstigen Wirtschaftsgütern liqui-
ditätsschonend nutzen zu können. Dies kann auch unter dem 
Gesichtspunkt einer optimalen Finanzierungsstruktur sinnvoll sein. 
Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der 
Ermächtigung zur Begebung von Schuldverschreibungen mit Wand-
lungs- oder Optionsrechten bzw. -pflichten gegen Sacheinlagen mit 
Bezugsrechtsausschluss Gebrauch machen wird. Er wird dies nur 
dann tun, wenn dies im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer 
Aktionäre liegt.

Das Bedingte Kapital 2022 wird benötigt, um mit entsprechend aus-
gestalteten Schuldverschreibungen verbundene Wandlungs- oder 
Optionsrechte bzw. -pflichten oder Andienungsrechte in Bezug auf 
BASF-Aktien erfüllen zu können, soweit nicht andere Erfüllungs-
formen zur Bedienung eingesetzt werden.

Konkrete Pläne für eine Ausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe 
von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen bestehen der-
zeit nicht. Der Vorstand wird in jedem Fall sorgfältig prüfen, ob die 
Ausnutzung der Ermächtigung im Interesse der Gesellschaft und ihrer 
Aktionäre ist. Er wird das Bezugsrecht der Aktionäre nur dann aus-
schließen, wenn dies im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft 
liegt.

Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung der 
Ermächtigung in der jeweils nachfolgenden Hauptversammlung 
berichten. 

Ludwigshafen am Rhein, den 18. März 2022

BASF SE

Der Vorstand
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